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30. 10. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Einstellung und Beschäftigung Inva­

lider (Invalideneinstellungsgesetz 1969) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung, Änderung und Aufhebung 
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie die 
Vollziehung dieser Vorschriften ist auch in den 
Angelegenheiten Bundessache, hinsichtlich deren 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 etwas anderes bestimmt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten 
am 31. Mai 1970 in Kraft; sie treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 1989 außer Kraft. 

Artikel 11 

Beschäftigungspflicht 

§ 1. (1) Alle Dienstgeber mit Ausnahme des 
Bundes, der Länder, Gemeindeverbände und 
Gemeinden sind verpflichtet, auf 20 Dienst­
nehmer mindestens einen Invaliden (§ 2) und 
auf je 25 weitere Dienstnehmer mindestens einen 
weiteren Invaliden zu beschäftigen. In der Land­
und Forstwirtschaft beginnt die Beschäftigungs­
pflicht der Dienstgeber bei 20 ständig beschäf­
tigten familienfremden Dienstnehmern. 

(2) In Betrieben, in denen sich regelmäßig zu 
gewissen Zeiten des Jahres ein vermehrter Ar­
beitsanfall ergibt (Saisonbetriebe), haben die 
Dienstgeber (Abs. 1) der Beschäftigungspflicht 
dadurch zu entsprechen, daß sie mindestens so 
viele Invalide, als der nur auf die Zahl der 
ständig beschäftigten Dienstnehmer entfallenden 
Pflichtzahl (Abs. 4) entsprechen würde, ständig 
beschäftigen, im übrigen aber die zur Erfüllung 
der Beschäftigungspflicht erforderliche Zahl von 
Invaliden saisonmäßig einstellen. Das gleiche gilt 
sinngemäß für Dienstgeber, die Heimarbeiter 
beschäftigen. 

(3) Der Bund ist verpflichtet, auf je 25 Dienst­
nehmer einen Invaliden zu beschäftigen. Sind bei 
einer Dienststelle oder einem Betrieb des Bundes 

weniger als 4 v. H. der Arbeitsplätze mit Inva­
liden besetzt, ist die Minderbeschäftigung von 
Invaliden durch eine Mehrbeschäftigungbei ande­
ren Dienststellen oder Be~rieben des Bundes aus­
zugleichen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) 
die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden 
Dienstnehmer (Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete 
oder Betriebsgattungen durch Verordnung derart 
abändern, daß, wenn nicht genügend für Invalide 
geeignete Arbeitsplätze zur Verfugung stehen, 
schon auf je 15 Dienstnehmer oder, wenn Be­
triebe aus technischen Gründen der Beschäfti­
gungspflicht nicht nachkommen können, nur auf 
je höchstens 45 Dienstnehmer mindestens ein 
Invalider zu beschäftigen ist. Der Bundesminister 
für soziale Verwaltung kann ferner nach Anhö­
rung dieses Beirates anordnen, daß Dienstgeber 
Arbeitsplätze, die sich wegen der Einfachheit 
und Ungefährlichkeit der Arbeitsverrichtungen 
für Invalide besonders eignen, ·diesen Invaliden 
oder bestimmten Gruppen von Invaliden vor­
behalten. 

(5) Zwecks gemeinschaftliciJer Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht durch Dienstgeber im Sinne 
des Abs. 1 können Verbände von fachlich zusam­
mengehörigen Betrieben mit der Aufteilung der 
auf die zugehörigen Einzelbetriebe entfallenden 
Pflichteinstellungen betraut werden (§ 11 Abs. 1 
und 2). 

«,) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch 
Verordnung bestimmen, daß bei Dienststellen 
oder Betrieben des Bundes Arbeitsplätze, die 
sich für Invalide besonders eignen (Abs. 4), diesen 
oder bestimmten Gruppen von Invaliden ·vorzu­
behalten sind. 

Personenkreis 

§ 2. (1) Invalide im Sinne dieses Bundesgeset­
zes sind Personen, deren Erwerbsfähigkeit in folge 

a) emer Gesundheitsschädigung, für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 

1 
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BGBL Nr. 152, oder dem Heeresversor­
gungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, Versor­
gung gewährt wird, oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer­
fürsorgegesetzes, BGBL Nr. 183/1947, an­
geführten Ursachen oder 

d) des Zusammenwirkens mehrerer der ange-
führten Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Blinde 
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses 
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der ange­
führten Ursachen zurückzuführen ist. ' 

(2) Denim Abs. _1 genannten Invaliden sind 
auf Antrag Personen gleichzustellen, deren 
Erwerbsfähigkeit aus einer im Abs. 1 angeführten 
Ursache um mindestens 25 v. H. gemindert ist, 
wenn sie sich infolge ihres Gebrechens ohne 
die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz 
nicht zu vers'chiffen oder zu erhalten vermögen 
ut),d durch die Gleichstellung die Unterbringung 
der im Abs. 1 genannten Invaliden nicht gefähr­
det wird. Unter denselben Voraussetzungen ist 
die Gleichstellung auch Personen zu bewilligen, 
deren Erwerbsfähigkeit durch ein Körpergebre­
chen (Verlust oder Lähmung von Gliedmaßen, 
Taubstummheit, Taubheit, Sehstörung, Ver­
krüppelung), das auf keine der im Abs. 1 ange­
führten Ursachen zurückzuführen ist, um minde­
stens 50 v. H. gemindert ist. über die Gleich­
stellung entscheidet der Invalidenausschuß (§ 12). 
Die Gleichstellung kann befristet werden; sie ist 
bei Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Begünstigungen di~ses Bundesgesetzes ist die 
Eignung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
Invalide, denen kraft Gesetzes ein Anspruch auf 
unentgeltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder 
Umschulung) zwecks Wiedergewinnung oder 
Erhöhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der als 
notwendig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses 
Bundesgesetz, unbeschadet der Vorschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An,· 
wendung. 

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich, 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ihre 
Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung zu 
gewähren wäre, oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten 
Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Das gleiche 
gilt auch dann, wenn diese Personen blind sind 
und die Blindheit auf keine der angeführten 
Ursachen zurückzuführen ist. 

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder 
durch das Zusammenwirken beider dort ange­
führten Ursachen um mindestens 25 v. H. gemin­
dert ist, ist bei Zutreffen der im Abs. 2 aufge­
stellten Voraussetzungen die Gleichstellung mit 
den im Abs. 1 genannten Invaliden zu bewilligen. 
Unter denselben Bedingungen ist die Gleichstel­
lung auch solchen Volksdeutschen zu bewilligen, 
deren Erwerbsfähigkeit durch ein Körpergebre­
chen im Sinne des Abs. 2, das auf keine der im 
Abs. 5 angeführten Ursachen zurückzuführen ist, 
um mindestens 50 v. H. gemindert ist. 

Ausschluß v 0 nd e n Beg ü n s t i­
gungen 

§ 3. Wenn ein Invalider ohne berechtigten 
Grund die Annahme einer durch das Arbeitsamt 
zugewiesenen Arbeit zurückweist oder den 
Arbeitsplatz verläßt oder sonst durch sein Ver­
halten die Durchführung dieses Bundesgesetzes 
sch~ldhaft vereitelt, ist der zeitweilige Ausschluß 
von den Begünstigungen zu verfügen; der Be­
treffende ist vorher zu hören. Die Ausschlußfrist 
darf erstmalig nicht mehr als drei Monate betra­
gen. über den Ausschluß von den Begünstigungen 
entscheidet der Invalidenausschuß (§ 12). 

Berechnung der Pflichtzahl 

§ 4. (1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu berech­
nen ist (§ 1 Abs. 1, 2, 4 und 5), sind die örtlich 
zusammenhängenden und einer gemeinsamen Lei­
tung unterstehenden gleichartigen oder zusam­
mengehörigen Betriebe desselben Dienstgebers 
zusammenzufassen. Nicht einzurechnen sind 
hiebci: 

a) Invalide (§ 2) und die Dienstnehmer, die 
der Dienstgeber auf Grund anderer gesetz­
licher Vorschriften zu beschäftigen ver­
pflichtet ist; 

b) die nicht schon nach § 2 Abs. 1 lit. b 
begünstigten eigenen Unfallverletzten, 
wenn die Minderung ihrer Erwerbsfähig­
keit infolge des Unfalls nach Feststel­
lung des Landesinvalidenamtes mindestens 
50 v. H. beträgt; 

c) Jugendliche bis zum vollendeten 18. Le­
bensjahr und Personen, die in einem Lehr~ 
oder anderen Ausbildungsverhältnis stehen; 
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d) Dienstneh~er, die Präsenzdienst leisten, 
und Dienstnehmerinnen wä.hrend der Zei­
ten, in denen sie auf Grund der gesetz­
lichen Vorschriften über den Mutterschutz 
nicht beschäftigt werden; 

e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend 
beschaftigt oder nicht vollbeschäftigt sind. 
Als vorübergehend beschäftigt gelten Per­
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
höchstens 30 Tage beschäftigt werden, als 
nicht vollbeschäftigt gelten Personen, die 
im Durchschnitt höchstens 24 Stunden in 
der Woche beschäftigt werden. 

(2) In Saisonbetrieben (§ 1 Abs. 2) ist die 
Pflichtzahl dadurch zu ermitteln, daß zu den 
ständig beschäftigten Dienstnehmern die jeweils 
im Durchschnitt des Kalendermonates nichtstän­
dig beschäftigten Dienstnehmer hinzugezählt 
werden. Das gleiche gilt sinngemäß für Betriebe, 
die Heimarbeiter beschäftigen. 

(3) In die Gesamtzahl der Dienstnehmer des 
Bundes, von der die Pflichtzahl zu berechnen 
ist, sind nicht einzurechnen: 

a) die unter Abs. 1 lit. abis e angeführten 
Personen; 

b) die im § 1 Abs. 3 lit. b bis e des Wehr­
gesetzes angeführten Angehörigen des Bun­
desheeres; 

c) Wachebeamte; 
d) Lehrer und Beamte des Schulaufsichtsdien­

stes, Dienstnehmer, die im ausübenden Ver­
kehrs dienst oder als Forstarbeiter verwen­
det werden, zu einem Drittel. Die Fest­
stellung der Verwendungen im ausübenden 
Verkehrsdienst obliegt dem Bundesministe­
rium für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen. 

E rf ü 11 u n g der B e s c h ä f t i gun g s­
pflicht 

§ 5. (1) Als im Sinne dieses Bundesgesetzes 
beschäftigt zählen nur Invalide, die die persön­
lichen Voraussetzungen (§ 2 Abs. 1, 2, 5 und 6) 
erfüllen und entsprechend den Bestimmungen 
des § 7 entlohnt werden. Die i~ Betrieb tätigen 
Dienstgeber, bei denen die Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 1 oder 5 zutreffen, werden auf die 
Pflichtzahl angerechnet. . 

(2) Blinde sind mit dem Doppelten ihrer Zahl, 
Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2 und 6) zur Hälfte 
ihrer Zahl auf die Pflichtzahl anzurechnen. 

(3) In Betrieben, in denen die weiblichen 
Arbeitskräfte. mehr als die Hälfte des Gesamt­
beschäftigtenstandes ausmachen, sind bis zur 
Hälfte der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und 
Witwen, die diesen gleichstehen, voll anrechen­
bar; das gleiche gilt für Frauen, die gemäß § 1 
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsges~tzes 1957 

versorgungsberechtigt sind. Auf Antrag hat der 
Invalidenausschuß (§ 12) für Betriebe, die weib­
liche Arbeitskräfte beschäftigen, die Anrechnung 
dieses Personenkreises bis zur vollen Pflichtzahl 
unter der Voraussetzung zu bewilligen, daß beim 
Arbeitsamt keine für. eine Einstellung in den 
Betrieb geeigneten Invaliden vorgemerkt sind 
oder eine Beschäftigung von Invaliden aus inner­
betrieblichen Gründen nicht durchführbar ist. 
Die Bewilligung kann befristet werden; sie ist 
bei Wegfall einer Voraussetzung zu widerrufen. 

(4) Der Beschäftigungspflicht wird durch über­
lassung von Siedlungsstellen, Einrichtung von 
Verkaufsständen oder sonstige Beschaffung von 
Erwerbsmöglichkeiten genügt, sofern dadurch der 
Lebensunterhalt der Invaliden und ihrer Fami­
lien sichergestellt erscheint und der Invaliden­
ausschuß (§ 12) zustimmt. 

Gesundheitsrücksichten 

§ 6. (1) Bei der Beschäftigung von Invaliden 
(§ 2). ist auf deren Gesundheitszustand jede nach 
Beschaffenheit der,Betriebsgattung und nach Art 
der Betriebsstätte und der Arbeitsbedingungen 
mögliche Rücksicht zu nehmen. 

(2) Auf Antrag des Inv~lidenausschusses (§ 12) 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt­
mannschaft) Dienstgeber im Sinne des § 1 Abs. 1 
zu verpflichten, Betriebsvorrichtungen, Maschi­
nen und Geräte für die Beschäftigung eingestellter 
oder einzustellender Invalider besonders einzu­
richten, falls die Eigenart der Beschäftigung der 
Invaliden dies erfordert. In diesen Fällen hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zu bestim­
men, inwieweit für Aufwendungen, die den 
Dienstgebern durch derartige Maßnahmen 
erwachsen, aus den Mitteln des Ausgleichstax­
fonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse zu gewähren sind. 
Solche Zuschüsse dürfen nur gewährt werden, 
wenn die Investitionen ausschließlich und nicht 
nur vorübergehend der Beschäftigung von Inva·· 
liden dienen. Insoweit Investitionen für den Be­
trieb eine dauernde Wertvermehrung bedeuten, 
haben sie für die Gewährung von Zuschüssen 
außer Betracht zu bleiben. 

Entlohnung 

§ 7. Das' Entgelt der im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Dienstnehmer darf aus dem 
Grunde der Invalidität nicht gemindert werden. 

Kündigung 

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines im Sinne 
dieses Bundesgesetzes beschäftigten Dienstneh­
mers kann nur unter Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist von vier Wochen gelöst werden, es 
sei denn, daß nach Gesetz oder Vereinbarung 
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eine längere Frist gilt. Ein auf Probe verein­
bartes Dienstverhältnis kann, während des ersten 
Monates von beiden Teilen jederzeit gelöst 
werden. ' 

(2) Eine Kündigung darf von Dienstgebern im 
Sinne des § 1 Abs. 1 erst dann ausgesprochen 
werden, wenn der Invalidenausschuß (§ 12) nach 
Anhörung des Betriebsrates (der Vertrauens­
männer) zugestimmt hat; dem Dienstnehmer 
kommt in diesem Verfahren Parteistellung zu. 
Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des 
Invalidenausschusses ist reChtsunwirksam, wenn 
dieser nicht in besonderen Ausnahmefällen nach­
träglich die Zustimmung erteilt. Auf die Kündi­
gung eines im Sinne dieses Bundesgesetzes beschäf­
tigten Dienstnehmers finden die Bestimmungen 
des § 25 Abs. 1 bis 7 des Betriebsrätegesetzes, 
BGBL Nr. 97/1947, bzw. die' in Ausführung der 
Bestimmungen des § 29 Abs. 1 bis 7 des Land­
;trbeitsgesetzes, BGBL Nr. 140/1948, erlassenen 
landesrechtlichen Vorschriften keine Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 finden auf 
dis Dienstverhältnis eines im Sinne dieses Bun­
desgesetzes beschäftigten Dienstnehmers keine 
Anwendung, soweit ihm als Betriebsrat (Ver­
trauensmann) der besondere Kündigungsschutz 
auf Grund des § 18 des Betriebsrätegesetzes bzw. 
der in Ausführung des § 122 des Landarbeits­
gesetzes erlassenen landesrechtlichen Vorschriften 
~usteht. 

(4) Die gesetzlichen Bestimmungen über eine 
vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses blei­
ben mit der Einschränkung unberührt, daß eine 
durch Krankheit oder Unglücksfall verursachte 
Dienstverhinderung eines Dienstnehmers, auf den 
die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 Anwendung 
finden, nur dann einen Grund zur vorzeitigen 
Auflösung des Dienstverhältnisses bildet, wenn 
die Dienstverhinderung ununterbrochen länger 
als zehn Wochen oder innerhalb eines Jahres, 
zurückgerechnet vom Zeitpunkt der Auflösung 
des Dienstverhältnisses, insgesamt länger als 
zwanzig Wochen gedauert hat; soweit in gesetz­
lichen Vorschriften oder Vereinbarungen längere 
Fristen festgesetzt sind, haben diese zu gelten.' 

Ausgleichstaxe 

§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist vom 
Landesinvalidenamt die Entrichtung einer Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäfti­
gungspflicht nicht erfüllt ist. Die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe hat zu entfallen, wenn und 
insoweit der einstellungspflichtige Dienstgeber die 
zur Erfüllung der Einstellungspflicht erforder­
liche Anzahl von Invaliden beim zuständigen 
Arbeitsamt nachweisbar ohne Erfolg angespro­
chen hat. Das Arbeitsamt hat dem Dienstgeber 
eine Bescheinigung über die in, der jeweiligen 
Vorschreibungsperiode vorgenommenen erfolg­
losen Ansprechungen auszustellen. 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 250 S. 

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann 
nur binnen zwei Jahren, gerechnet vom Einlan­
gen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) 
an, vorgeschrieben werden. Wurde jedoch dieser 
Verpflichtung nicht entsprochen oder wurden 
vom Dienstgeber in der Verzeichnisabschrift 
unwahre Angaben gemacht, kann die Entrich­
tung der Ausgleichstaxe binnen sieben Jahren. 
gerechnet .vom Ende des Kalenderjahres an, für 
das keine oder eine unwahre Meldung vorliegt. 
vorgeschrieben werden. Diese F,rist beginnt durch 
jede Maßnahme des Landesinvalidenamtes, die 
auf Einholung der Verzeichnisabschrift oder einer, 
wahrheitsgetreuen Meldung gerichtet ist, neu zu 
laufen. 

Ausgleichstaxfonds 

§ 10. (1) Aus den Erträgnissen der Ausgleichs': 
taxe wird beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung der mit Rechtspersönlichkeit ausge­
stattete, von diesem Bundesministerium vertre-· 
tene Ausgleichstaxfonds gebildet, dessen Mittel' 
für Zwecke der Fürsorge für die im § 2 Abs. 1, 
2, 5 und 6 bezeichneten Personen, für die Gewäh­
rung von Zuschüssen nach § 6 Abs. 2 sowie für 
Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 oder dem Heeres­
versorgungsgesetz versorgungsberechtigten Per­
sonen und deren Kinder zu verwenden sind. 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung unter Anhö­
rung eines Beirates verwaltet. :qieser Beirat 
besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern 
der organisierten Kriegsbeschädigten, je einem 
Vertreter der im § 2 Abs. 1 lit. bund c bezeich­
neten Invaliden und je zwei Vertretern der 
Dienstnehmer und Dienstgeber. Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für soziale Verwaltung 
oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger 
Beamter aus dem Stande des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des 
Beirates sowie die gleiche Zahl von Ersatzmit­
gliedern werden vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung für die Dauer von drei Jahren auf 
Grund von Vorschlägen berufen, die von den 
zur Vertretung der Interessen der Invaliden gebil­
deten Organisationen bzw. von den in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
zu erstatten sind. Ein Vertreter der Dienstgeber 
wird von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, der zweite von der Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
vorgeschlagen. Je ein Vertreter der Dienstneh­
mer wird vom Österreichischen Arbeiterkammer­
tag und vom Österreichischen Landarbeiterkam­
mertag vorgeschlagen. Zur Erstattung der Vor­
schläge für die Berufung der Vertreter der orga-
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mSlerten Kriegsbeschädigten sind nur die jeweils 
im Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz vom 
3. Juli 1946, BGBl. Nr. 144, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBl. Nr. 171) 
vertretenen Vereinigungen der Kriegsopfer beru­
fen. Hinsichtlich der Auf teilung des Vorschlags­
rechtes auf die Vereinigungen der Kriegsopfer 
und der Personen nach § 2 Abs. 1 lit. bund c 
ist § 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 144/ 
1946 sinngemäß anzuwenden. Oie Vereinigungen 
sind durch öffentliche Bekanntmachung im amt­
lichen Teil der "Wiener Zeitung" auf die Aus­
übung des Vorschlagsrechtes aufmerksam zu 
machen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funk­
tion zu entheben, wenn' sie darum ansuchen, 
wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen' 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder 
wen~ sie die Pflichten ihres Amtes gröblich ver­
nachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung 
der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag 
das Mitglied bestellt worden ist. Di~ Mitglied­
schaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der not­
wendigen Fahrkosten und des nachgewiesenen 
Verdiensten tganges. 

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung zu den Sitzungen einberu­
fen. Die Einladungen sollen mit der Tagesord­
nungden Mitgliedern des Beirates spätestens acht 
Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Der 
Beirat tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist 
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
geladenen Mitglieder anwesepd ist. Die Beschlüsse 
des Beirates werden mit Stimmenmehrheit ge­
faßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt 
ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine 
Stimme. über die Sitzung des Beirates ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse 
im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmungen 
und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen 
zu enthalten hat; eine Abschrift ist den Mit­
gliedern des Beirates zu übersenden. 

(6) Für die dem Bund aus der Verwaltung 
des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat 
der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 075 v. H. der jeweils im 
Vorjahr eingegan,genen Ausgleichstaxen zu erset­
zen. 

Regelung der Beschäftigungs­
pflicht in besonderen Fällen 

§ 11. (1) Die Betrauung eines Verbandes mit 
der gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäfti­
gungspflicht (§ 1 Abs. 5) sowie die im Falle 
nachträglicher Abänderung wesentlicher Bedin­
gungen erforderliche neuerliche Genehmigung 
obliegt dem Invalidenausschuß (§ 12) oder, wenn 
sich die zusammengehörigen Betriebe auf die 

Sprengel mehrerer Landesinvalidenämter vertei­
len, dem Bundesministerium für soziale Verwal­
tung nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2). 

(2) Wenn der Verband den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dessel­
ben getroffenen Vereinbarungen nicht entspricht 
oder die mit der Betrauung übernommenen 
Pflichten ungeachtet vorangegangener Verwar­
nung nicht gehörig erfüllt, ist die Befugnis von 
der Behörde, die sie erteilt hat, zu entziehen. 

Invalidenausschuß 

§ 12. (1) Bei jedem Landesinvalidenamt wird 
ein Invalidenausschuß errichtet, der in den von 
diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen zu ent­
scheiden hat. 

(2) Der Invalidenausschuß besteht aus: 
a) dem Leiter des Landesinvalidenamtes oder 

einem von ihm bestimmten Beamten aus 
dem Stande des Landesinvalidenamtes als 
Vorsitzenden; 

b) einem Vertreter des örtlich zuständige~ 
Landesarbei tsam tes; 

c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und 
Dienstgeber; 

d) zwei Vertretern der organisierten Kriegs­
beschädigten; 

e) jeweils einem Vertreter der im § 2 Abs. 1 
lit. b oder c angeführten Personen. 

(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des 
Invalidenausschusses jene Vertreter der Dienst­
nehmer und Dienstgeber beizuziehen, die von 
der. für den Verhandlungsfall in Betracht kom­
menden Interessenvertretung vorgeschlagen 
wurden. Betrifft der Verhandlungsgegenstand 
Dienstnehmer des Bundes, ist als Dienstgeber­
vertreter im Sinne des Abs. 2 lit. c ein Vertreter 
der Dienststelle beizuziehen. 

(4) Die im Abs. 2 lit. c, d und e genannten 
Mitglieder des Invalidenausschusses sowie die 
gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern sind vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung auf Grund 
von Vorschlägen der hiezu berufenen Interessen­
vertretungen auf die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen. 

(5) Je ein Vertreter der Dienstgeber ist von 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
von der Landwirtschaftskammer, je ein Ver­
treter der Dienstnehmer von der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und von der Land­
arbeiterkammer vorzuschlagen. 

(6) Zur Erstattung von Vorschlägen bezüglidl 
der Vertreter der Invaliden (Abs. 2 lit. d und e) 
sind diejenigen Vereinigungen berufen, die von 
diesen Personen nach den von der Vereinsbehörde 
genehmigten Statuten zum Zwecke der Förde­
rung . ihrer wirtschaftlichen und sozialen Inter-
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essen gebildet sind und die Tätigkeit im Bereiche 
des betreffenden Landesinvalidenamtes ausüben. 
Hinsichtlich der Aufteilung des Vorschlagsrech­
tes auf gleichartige Vereinigungen ist § 4 Abs. 2 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 144/1946 sinn­
gemäß anzuwenden. Die Vereinigungen sind 
durch öffentliche Bekanntmachung auf die Aus­
übung des Vorschlagsrechtes aufmerksam zu 
machen. 

(7) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die Mitglieder des Invalidenausschusses von 
ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum 
ansuchen, wenn eine der für ihre Bestellung 
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gege­
ben ist oder wenn sie die Pflichten ihres Amtes 
gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle nach 
Anhörung' der Interessenvertretung, auf deren 
Vorschlag das Mitglied bestellt worden ist .. 

(8) Die Mitgliedschaft im Invalidenausschuß 
ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern 
gebührt der Ersatz der notwendigen Fahrkosten 
und des nachgewiesenen Verdienstentganges. 

(9) Mit beratender Stimme können dem Inva­
lidenausschuß ein Arzt des öffentlichen Gesund­
heitsdienstes und ein Vertreter der Arbeitsinspek­
tion beigezogen werden. 

(10) Der Invalidenausschuß wird vom Vor­
sitzenden zu den Sitzungen einberufen. Die Ein­
ladungen sollen den Mitgliedern des Invaliden­
ausschusses spätestens acht Tage vor der Sitzung 
zugestellt werden. Für das Verfahren vor dem 
Invalidenausschuß gelten im übrigen die Bestim­
mungen des § 10 Abs. 5 sinngemäß. 

Ein s tell u n g s s ehe i nun d G lei c h­
stellungsbescheinigung 

§ 13. (1) Invalide (§ 2 Abs. 1 und 5) erhalten 
als Ausweis auf Antrag einen Einstellungsschein, 
in dem außer dem Grade der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit auch die sonstigen für die Art 
der Verwendung maßgebenden Umstände (Vor­
bildung, berufliche Ausbildung und Eignung, 
Ergebnisse der Berufsberatung) zu vermerken 
sind. 

(2) Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2 und 6) erhalten 
als Ausweis eine Gleichstellungsbescheinigung, in 
der außer den im Abs. 1 angeführten Merkmalen 
die Geltungsdauer der Gleichstellung zu vermer­
ken ist.· 

§ 14. (1) über den Annrag auf Ausfertigung 
eines Einstellungsscheines hat das Landesinvali­
denamt zu entscheiden. Der Einstellungsschein ist 
von Amts wegen einzuziehen, wenn die Voraus­
setzung für die Ausfertigung weggefallen ist. 
Die Gleichstellungsbescheinigung ist vom Landes­
invalidenamt auszufertigen. Sie ist einzuziehen, 
wenn die Voraussetzungen für eine Gleichstellung 
(§ 2 Abs. 2 und 6) nicht mehr gegeben sind. . 

(2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit der Invaliden im Sinne dieses Bundes­
gesetzes ist maßgebend: 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. ader 
Rentenbescheid des Landesinvalidenamtes; 

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der 
Rentenbescheid des Trägers der Unfallver­
sicherung; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der vom 
Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opfer­
fürsorgegesetzes ; 

d) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 letz er Satz 
der Blindenbeihilfenbescheid; 

e) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d und bei 
den im § 2 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 5 
und 6 angeführten Personen das im Ermitt­
lungsverfahren einzuholende Gutachten 
eines ärztlichen Sachverständigen; die Vor­
schriften des § 7 des Kriegsopferversor-­
gungsgesetzes 1957 sind hiebei anzuwenden. 

Arbeitsvermittlung 

§ '15. (1) Die Durchführung der Arbeitsver­
mittlung für die Invaliden (§ 2) oblieg't den 
Arbeitsämtern. Diese haben dahin zu wirken, 
daß die Invaliden auf solche Arbeitsplätze ein­
gestellt werden, auf denen sie trotz ihrer Gesund­
heitsschädigung vollwertige Arbeit zu leisten ver· 
mögen. 

(2) Wenn ein Arbeitsplatz im Sinne des § 1 
Abs. 4 für die Einstellung Invalider vorbehalten 
ist, hat der Dienstgeber das Freiwerden des vor­
behaltenen Arbeitsplatzes dem Arbeitsamt binnen 
drei Tagen anzuzeigen. Kann das Arbeitsamt 
auf den vorbehaltenen· Arbeitsplatz keinen Inva­
liden vermitteln, entfällt der Vorbehalt. Hier­
über ist dem Dienstgeber auf Verlangen eine 
Bescheinigung auszustellen. 

·A u s k u n f t s- und M eid e p fl ich t 

§ 16. (1) Die Dienstgeber haben den zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes berufenen 
amtlichen Organen alle hiezu erforderlichen Aus­
künfte zu erteilen. 

(2) über die Beschäftigung der Invaliden ist 
von jedem Dienstgeber, gegebenenfalls vom Be­
triebsverband; ein den behördlichen Organen auf 
Verlangen vorzuweisendes Verzeichnis zu führen, 
in dem :..- außer den für die Berechnung der 
Pflichtzahl maßgebenden Unterlagen (§ 4) -
Beginn und Beendigung jedes solchen Dienstver­
hältnisses, Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit sowie die wesentlichen Daten des Ein­
stellungsscheines (der Gleichstellungsbescheini­
gung) anzugeben sind. Eine Abschrift des Ver-· 
zeichnisses samt den für die . Berechnung der 
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Pflichtzahl (§ 4) und für die Erfüllung der Be­
schäftigungspflicht (§ 5) innerhalb eines Kalender­
jahres maßgeblich$!n Unterlagen ist bis zum 
1. Feber des darauffolgenden Jahres dem zustän­
digen Landesinvalidenamt einzusenden, das die 
Angaben zu überprüfen hat. Wird zugleich mit 
der Verzeichnisabschrift ein Auftrag auf Zuwei­
sung von Invaliden erteilt, hat das Landesinvali­
denamt diesen Auftrag ohne Verzug an. das 
zuständige Arbeitsamt weiterzuleiten. 

(3) Die Auskunfts- und Meldepflicht des Bun­
des oblieg~ dem Bundeskanzleramt. 

überwachung der Beschäftigung 

§ 17. Das Landesinvalidenamt hat die Einhal­
tung der Beschäftigungspflicht nach § 1 Abs. 1 zu 
überwachen. Soweit sich die' überwachung auf 
die Wahrung der Rücksicht auf Leben und 
Gesundheit (§ 6) der im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Personen erstreckt, hat das 
Landesinvalidenamt das Arbeitsinspektorat oder 
die nach Art des Betriebes sonst zuständige 
Aufsichtsbehörde heranzuziehen. 

Eintreibung der Ausgleichstaxe 

§ 18. (1) Das Landesinvalidenamt hat die vor­
geschriebene Ausgleichstaxe einzutreiben. Auf die 
:Eintreibung finden die Bestimmungen des Ver­
waltungsvollstreckungsgesetzes 1950 Anwendung. 

(2) Eine mit Bescheid vorgeschriebene Aus­
gleichstaxe kann nur binnen zwei Jahren, gerech­
net von dem Zeitpunkt an, in dem diese Vor­
schreibung keinem die Vollstreckbarkeit hem­
menden Rechtszug mehr unterliegt, eingetrieben 
werden. Diese Frist beginnt durch jede auf Ein­
treibung gerichtete Maßnahme des Landesinvali­
denamtes und durch die Gewährung von Zah­
lungserleichterungen jeder Art neu zu laufen. 

(3) Die Eintreibung im Verwaltungsweg oder 
im gerichtlichen Verfahren (§ 3 des Verwaltungs­
vollstreckungsgesetzes . 1950) darf erst nach nach­
weisbarer Mahnung des Schuldners erfolgen. Der 
Verpflichtete hat die notwendigen, durch die 
jeweilige Mahnung und Exekutionsführung ver­
ursachtenBarauslagen zu ersetzen. Diese Kosten 
sind zugleich mit der vorgeschriebenen Aus­
gleichstaxe einzutreiben und fließen in den Aus­
gleichstaxfonds. 

(4) In Konkurs- und Ausgleichsverfahren ist 
die Ausgleichstaxe den sonstigen öffentlichen Ab­
gaben gleichzuhalten und nach den Vorschriften 
der Konkursordnung und der Ausgleichsordnung 
zu behandeln. 

Verfahren 

§ 19. (1) Auf das Verfahren finden die Vor­
schriften des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1950 und hinsichtlich des § 21 die Vor­
schriften des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 An­
wendung. 

(2) über Berufungen gegen Bescheide des 
Invalidenausschusses, des Landesinvalidenamtes 
und der Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt­
mannschaft) in Durchführung dieses Bundesgeset­
zes entscheidet der Landeshauptmann im admi­
nistrativen Instanzenzug endgültig. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 20. Die zur Einholung von Auskünften (§ 16) 
befugten oder mit der überwachung (§ 17) 
betrauten oder sonst an der Durchführung dieses 
Bundesgesetzes beteiligten Organe sind zur 
Geheimhaltung der zu ihrer Kenntnis gelangenden 
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse verpflichtet. 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung 
durGh das Landesinvalidenamt die Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung der Inva­
liden (§ 16 Abs. 2) nicht vorlegt oder wer in die 
Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Anga­
ben aufnimmt, begeht eine Verwaltungsübertre­
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
sofern die Handlung nicht unter eine strengere 
Strafbestimmung fällt, mit einer Geldstrafe bis 
zu 5000 S, im UneinbringlichkeitsfaUe mit Arrest 
bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Die Geld­
strafen fließen in den Ausgleichstaxfonds. 

Mitwirkung bei de,r Durchführung 
des Gesetzes 

§ 22. (1) Alle Behörden, Ämter, Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind ver­
pflichtet, im Ermittlungsverfahren zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

(2) In den Betrieben, in denen Betriebsver­
tretungen der Dienstnehmer bestehen, haben sich 
diese auch um die Durchführung dieses Bundes­
gesetzes zu bemühen. Sind in einem Betrieb wenig­
stens fünf Invalide im Sinne dieses Bundesgeset­
zes beschäftigt, ist von diesen ein Vertrauens­
mann zu wählen. Die Betriebsvertretung der 
Dienstnehmer hat bei Beratung über Fragen der 
Durchführung dieses Bundesgesetzes den Ver­
trauensmann der Invaliden mit beratender 
Stimme zuzuziehen. 

(3) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten 
des Vertrauensmannes der Invaliden sind die 
Bestimmungen des § 15, § 16 Abs. 1, 2 und 3 
erster Satz und des § 17 des Betriebsrätegesetzes 
bzw. der in Ausführung des § 120 Abs. 1, 2 und 3 
erster Satz und des § 121 des Landarbeitsgesetzes 
erlassenen landesrechtlichen Vorschriften sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) In Dienststellen des Bundes gelten die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 unter Zugrunde­
legung der Vorschriften des Bundes-Personal­
vertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, sinn­
gemäß. 
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Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Einga­
ben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über 
Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Fürsorge im 
Sinne des § 10 Abs. 1 sowie Vermögensüber­
tragungen sind von bundesgesetzlich geregelten 
Gebühren, Verkehrsteuern und Verwaltungs­
abgaben befreit. 

(2) Der Ausgleichstaxfonds ist auch von den 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit. 

Artikel III 

übe r g an g s- und S chI u ß b e s t i m­
mungen 

§ 24. (1) Die Bestimmungen der Artikel II 
und 111 treten mit 1. Juni 1970 in Kraft; sie 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 1989 außer 
Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes verlieren folgende Vorschriften ihre Geltung: 

a) Das Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBl. 
Nr. 21, in der Fassung des Bunaesgesetzes 
BGBl. Nr. 55/1958 sowie der Kundmachung 
des Bundeskanzleramtes BGBl. Nr. 266/ 
1969; 

b) die 1. Durchführungsverordnung zum 
Invalideneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 74/ 
1947, in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr.33/1948. 

(3) Auf Zeiträume, die vor dem Inkr.afttreten 
dieses Bundesgesetzes liegen, sind die im Abs. 2 
angeführten Rechtsvorschriften nach Maßgabe 
der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Vor­
schriften über die Behördenzuständigkeit und den 
Instanzenzug anzuwenden. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes wird der gemäß § 10 Abs. 1 des Invaliden­
einstellungsgesetzes 1953 bestehende Ausgleichs­
taxfonds aufgelöst. Sein Vermögen einschließlich 
sämtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten 
geht auf den durch § 10 Abs. 1 dieses Bundes­
gesetzes errichteten Ausgleichstaxfonds über. 

(5) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf das 
Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 21, 

Bezug genommen ist, tritt an die Stelle dieses 
Hinweises der Hinweis auf das vorliegende Bun­
desgesetz. 

§ 25. (1) Die bis einschließlich 31. Mai 1970 
ausgefertigten Einstellungsscheine und Gleich­
stellungsbescheinigungen behalten auch nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre Gültig­
keit. Das gleiche gilt für die vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung bis einschließlich 
31. Mai 1970 bewilligten Abänderungen der 
Pflichtzahl mit der Maßgabe, daß an Stelle der 
Zahlen 15, 25 und 30 die Zahlen 20, 30 und 35 
zu treten haben. 

(2) Die Schutzbestimmungen gemäß §' 8 bleiben 
jenen Invaliden gewahrt, die in Betrieben 
beschäftigt sind, die gemäß § 1 ab 1. Juni 1970 
nicht mehr der Beschäftigungspflicht unterliegen. 

(3) Betriebe, die mit Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes der Beschäftigungspflicht nicht mehr 
unterliegen, haben die Verzeichnisabschrift (§ 16 
Abs. 2) für die ersten fünf Monate des Jahres 
1970 bis zum 1. Feber 1971 einzusenden. 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmung des Artikels I 
(Verfassungsbestimmung) die Bundesregie­
rung; 

b) hinsichtlich der Bestimmung des § 1 Abs. 6 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 4 Abs. 3 
lit. d letzter Satz der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun­
gen; 

d) hinsichtlich der Bestimmungen des § 16 
Abs. 3 und des § 23 Abs. 1, soweit sie 
Verwaltungsabgaben betreffen, der Bundes­
kanzler; 

e) hinsichtlich der Bestimmungen des § 18 
Abs. 2 bis 4 und des § 23 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz; 

f) hinsichtlich der Bestimmungen des § 23 
Abs. 1, soweit sie bundesgesetzlich geregelte' 
Gebühren und Verkehrsteuern betreffen, 
der Bundesminister für Finanzen und 

g) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

1418 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 32

www.parlament.gv.at



1418 der Beilagen 9 

Erläuternde Bemerkungen 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 27. Juni 1969, G 12, 13/1969, die Abs. 1 
(ausgenommen lit. c), 2 und 4 bis 6 des § 2 sowie 
den § 9 des Invalideneinstellungsgesetzes 1953, 
BGBL Nr. 21, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr.· 55/1968, wegen überschreitung der 
Kompetenz des Bundesgesetzgebers als verfas­
sungswidrig aufgehoben. Als Frist für das Außer­
krafttreten der aufgehobenen Bestimmungen 
wurde der 31. Mai 1970 bestimmt. Nach der 
Begründung dieses Erkenntnisses ist im Invali­
deneinstellungsgesetz 1953 die kompetenzrecht­
liche Grundlage nicht für alle vom Kriegsopfer­
versorgungsgesetz1957 erfaßten Personen gege­
ben, sondern nur hinsichtlich jener Personen, für 
die der Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 
Z. 15 B.-VG. "militärische Angelegenheiten; 
Kriegsschadenangelegenheiten; Fürsorge für 
Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene" in 
Betracht kommt, demnach nicht z. B. für Reichs­
arbeitsdiensts·chädigungen und auch nicht für 
Gesundheitsschädigungen, die bis zum Inkraft­
treten des Kriegsopferversorgungsgesetzes ~ls 
Personenschaden oder wie ein Personenschaden 
zu entschädigen waren. Verfassungsmäßig gedeckt 
ist im liinblick auf die in der 11. Opferfürsorge­
gesetz-Novelle,BGBl. Nr. 77/1957, enthaltene 
Verfassungs bestimmung § 2 Abs. 1 lit. c des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1953 (Minderung 
der Erwerbsfähigkeit infolge einer der im § 1 
Abs. 1 lit. c OFG. angeführten Ursachen). Einer 
verfassungsmäßigen Grundlage entbehrt auch § 2 
Abs. 1 lit. b des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 
(Personen, dereri Erwerbsfähigkeit infolge eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung gemin­
dert ist) sowie die Bestimmungen des § 2 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1953 über die soge­
nannten Zivilblinden und Zivilinvaliden. Die im 
§ 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 ent­
haltene Verfassungswidrigkeit hat wegen des inne­
ren Zusammenhanges dieser Bestimmung mit § 9 
über die Ausgleichstaxe auch die Verfassungs­
widrigkeit dieser letzteren Bestimmung zur Folge. 
Das Invalideneinstellungsgesetz 1953 hat sich 
zufolge des Schutzes, den die in diesem Gesetz 
genannten verschiedenen Gruppen von Invaliden 

seit Jahrzehnten genießen, voll bewährt; die Auf­
rechterhaltung dieses Schutzes stellt daher eine 
unbedingte Notwendigkeit dar. Von besonderer 
Bedeutung sind hiebei die Pflicht der Dienst­
geber, Invalide im Rahmen der Einstellungspflicht 
zu beschäftigen, das Verbot einer Minderentloh­
nung aus dem Grunde der Invalidität, der Kün­
digungsschutz und nicht zuletzt die Verwendung 
der Ausgleichstaxen zur Förderung der Invaliden­
einstellung und zu Fürsorgernaßnahmen für die 
Invaliden. Unter den Leistungen des Ausgleichs­
taxfonds befinden sich· solche, die für die Auf­
nahme und für den Bestand von Arbeitsver­
hältnissen von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
Die modernen Blindenberufe eines Telephonisten 
oder Stenotypisten wurden erst durch aufwen­
dige technische Hilfen aus Mitteln des Ausgleichs­
taxfonds möglich. Zur Unterbringunggehbehin­
derter Invalider werden aus· Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds Zuschüsse zur Anschaffung von 
Motorfahrzeugen für diese Personen gewährt, 
was besonders in ländlichen Gebieten mit ungün­
stigen Verkehrsverhältnissen von entscheidender 
Bedeutung für die Mobilität der Invaliden ist. 

Eine Regelung der Invalideneinstellung hin­
sichtlich der Personenkreise, für die nach dem 
eingangs zitierten Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes eine Bundeskompetentderzeit nicht 
gegeben ist, hätten die Bundesländer durch Lan~ 
desgesetz auf Grund des Art. 15B.-VG. zu 
treffen: Dies würde zum Nebeneinanderbestehen 
einer Bundesregelung und von neun Landes­
regelungen und damit zu einer den Bedürfnissen 
aller Invalider ahträglichen Rechtsaufsplitterung 
führen. Die Beibehaltung einer einheitlich gere­
gelten Invalideneinstellung . erfordert jedoch eine 
Verfassungsbestimmung, durch die - zumin­
dest zeitlich begrenzt -die Zuständigkeit für 
die gegenständliche Materie in Gesetzgebung und 
Vollziehung dem Bund übertragen wird, soweit 
eine solche Zuständigkeit (z. B. hinsichtlich des 
Kündigungsschutzes) nicht schon derzeit gegeben 
ist und ohne daß in die Diensthoheit der Bundes­
länder eingegriffen wird. 

Die Tatsache, daß die in Betracht kommenden 
Interessenvertretungen schon seit längerer Zeit 

2 
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10 1418 der Beilagen 

Wünsche nach Änderung verschiedener materiell­
rechtlicher Bestimmungen des Invalideneinstel­
IUilgsgesetzes 1953 hegen, gab den Anlaß, an Stelle 
einer umfangreichen Novellierung des derzeitigen 
Gesetzes die Erlassung eines neuen Invalidenein­
stellungsgesetzes in die Wege zu leiten. In den 
neuen Gesetzestext sind Regelungen einbezogen, 
die bisher Gegenstand der 1. Durchführungsver­
ordnung zum Invalideneinstellungsgesetz, BGBl. 
Nr. 74/1947, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 33/1948 waren. Der Gesetzentwurf 
wurde an alle Zentralstellen, Landesregierungen 
und in Betracht kommenden Interessenvertre­
tungen zur Begutachtung versendet. Auf Grund 
der eingelangten Stellungnahmen, denen weit­
gehend entsprochen werden konnte, und der 
Beratung der gesamten Materie im Invaliden­
fürsorgebeirat (BGBl. Nr. 144/1946) erfolgte die 
Umarbeitung des Gesetzentwurfes und der Erläu­
ternderi Bemerkungen auf die vorliegende Fas­
sung. Soweit es erforderlich und tunlich war, 
wurden gegenüber dem derzeitigen Text des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1953 sprachliche 
Änderungen vorgenommen. Außerdem wurden 
im Interesse der Rechtssicherheit auf Anregung 
des Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst ver­
schiedene Kann-Bestimmungen beseitigt. Die bei­
liegende Gegenüberstellung des derzeitigen und 
des neuen Gesetzestextes ermöglicht einen über­
blick über die beabsichtigten Änderungen. 

Das "Invalideneinstellungsgesetz 1969" wird 
weder eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes 
noch eine zusätzliche Belastung der Verwaltung 
zur Folge haben. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu Artikel I: 

Die Verfassungsbestimmung gewährleistet die 
Weiterführung der Invalideneinstellung als 
Agende des Bundes. Von allen zur Stellungnahme 
eingeladenen Landesregierungen hat sich nur die 
Vorarlberger Landesregierung gegen diese Ver­
fassungsbestimmung ausgesprochen. 

Im Laufe der Jahre werden wesentliche Ände­
rungen in der Zusammensetzung des Personen­
kreises der Invaliden eintreten. Während derzeit 
unter den arbeitsfähigen Invaliden noch die 
Kriegsbeschädigten zahlenmäßig überwiegen, 
werden späterhin die Arbeitsunfallverletzten und 
die sonstigen Zivilinvaliden, letztere insbesondere 
wegen der zunehmenden Zahl der Verkehrsopfer, 
in den Vordergrund rücken. Es erscheint daher 
zweckmäßig, die in Aussicht genommene Ver­
fassungsbestimmung zu befristen. Vor Frist­
ablauf wäre zu prüfen, ob noch weiterhin em 
Bedarf an der bundeseinheitlichen Regelung auf 
dem Gebiete-der Invalideneinstellung besteht. 

Zu Artikel 11: 

Zu § 1: 

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage 
gestattet es, die Beschäftigungspflicht in gewissen 
Grenzen zu lockern. In der Privatwirtschaft soll 
sie bei 20 Dienstnehmern (bisher 15) beginnen; 
auf je weitere 25 Dienstnehmer (bisher 20) wird 
ein weiterer Invalider zu beschäftigen sein. 

Um den Ländern und Gemeinden im Rahmen 
ihrer Diensthoheiteine unabhängige Regelung 
der Invalideneinstellung durch die Landesgesetz­
gebung zu ermöglichen, beschränkt der Gesetz­
entwurf die Beschäftigungspflicht der Gebiets­
körperschaften auf den Bund. Es wird Angelegen­
heit der Bundeslärider sein, ihre Pflicht und die 
Pflicht der Gemeinden, Invalide in angemessenem 
Umfang zu beschäftigen, durch Landesgesetz zu 
regeln. 

Hinsichtlich der Beschäftigungspflicht des Bun­
des ist von der Gesamtzahl der Bundesbedien­
steten auszugehen, wobei auch die Dienststellen 
und Betriebe mit weniger als 25 Dienstnehmern 
zu berücksichtigen sein werden. Außerdem wird 
im Vergleich zum Invalideneinstellungsgesetz 
1953 die Feststellung, ob der Bund seiner 
Beschäftigungspflicht nachkommt, m emem 
wesentlich einfacheren Verfahren getroffen 
werden. 

Die Bestimmungen über die Beschäftigungs­
pflicht in Saison- und Heimarbeitsbetrieben sind 
geltendes Recht (1. Durchführungsverordnung 
zum Invalideneinstellungsgesetz). Es erscheint 
zweckmäßig, diese Bestimmungen in das Gesetz 
aufzunehmen (Abs. 2). 

Die Änderung der Beschäftigungspflicht im 
Abs. 1 erfordert eine entsprechende Änderung 
hinsichtlich der Ermächtigung, im Bereich der 
Privatwirtschaft für bestimmte Gebiete oder 
Betriebsgattungen die Pflichtzahl zu erhöhen oder 
zu mindern. Der Gesetzentwurf sieht hiefür 
einen Rahmen von 15 bis 45 Dienstnehmern 
(bisher 10 bis 30 Dienstnehmer) vor (Abs. 4). 

Die Bestimmungen der Abs. 5 .und 6 ent­
sprechendem § 1 Abs. 4 und 9 des Invaliden­
einstellungsgesetzes 1953. 

Zu § 2: 

Die im Entwurf vorgenommene Zitierung des 
Heeresversorgungsgesetzes entspricht dem gel­
tenden Recht. Sie erweitert den Kreis der Inva­
liden nicht, da die nach dem angeführten Gesetz 
versorgten Invaliden schon bisher auf Grund der 
Vorschrift des § 96 des Heeresversorgungsgesetzes 
in den Kreis der Invaliden einbezogen waren. 

Der vorliegende Entwurf räumt nunmehr 
einen Anspruch auf Gleichstellung ein. Durch 
die Einbeziehung von Sehgestörten wird die 
bisherige ungleiche Behandlung gegenüber Taub­
stummen und Tauben beseitigt. 

1418 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 32

www.parlament.gv.at



1418 der Beilagen 11 

An Stelle der derzeit uneinheitlichen Bezeich­
nungen "Invalide, begünstigte ,Personen, begün­
stigte Invalide" wird in Hinkunft einheitlich der 
Ausdruck "Invalide" verwendet. . 

den Landesinvalidenämtern. Die Arbeitsvermitt­
lung wird weiterhin den Arbeitsämtern obliegen, 
daher werden die Dienstgeber die Zuweisung 
von Invaliden bei den Arbeitsämtern anzuspre­
chen haben; eine Ausnahme hievon enthält § 16 

Zu § 3: Abs. 2 des Entwurfes. Das Arbeitsamt wird die 
Die Bestimmung entspricht der derzeitigen, Bescheinigung über eine erfolglose Anforderung 

Rechtslage; die Kann-Bestimmung wurde jedoch von Invaliden von Amts wegen auszustellen 
beseitigt. haben. 

Zu § 4: 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen im wesentlichen 
der derzeitigen Rechtslage, wobei Abs. 2 aus 
der 1. Durchführungsverordnung zum Invaliden­
einstellungsgesetz übernommen ist. Jugendliche 
(Abs. 1 lit. c) sollen bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr (bisher ·bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr) nicht in die Gesamtzahl der 
Dienstnehmer einzurechnen sein. 

Abs. 3 bezieht sich nur auf Bundesbedienstete. 
Der Wortlaut der lit. b entspricht der geltenden 
Fassung des Wehrgesetzes; eine Anderung des 
Personen kreises tritt dadurch nicht ein. Wache­
beamte sind nunmehr zur Gänze in die Gesamt­
zahl der Dienstnehmer niCht einzurechnen. Die 
Feststellung der Verwendung im ausübenden 
Verkehrsdienst soll in Hinkunft dem Bundes­
mInlsterium für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen vorbehalten bleiben. 

Zu§ 5: 

Diese Bestimmungen entsprechen im wesent­
lichen denen des § 5 des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1953. Im Abs. 3 wurde eine Kann­
Bestimmung beseitigt; der letzte Satz des Abs. 3 
ermöglicht es, die Anrechnung von Witwen auf 
die Pflichtzahl zu befristen und eine bereits 
erteilte Bewilligung bei Wegfall einer Voraus­
setzung zu widerrufen. 

Zu §§ 6 und 7: 

Die Ausgleichstaxen werden in Hinkunft nicht 
mehr von den Arbeitsämtern, sondern von den 
Landesinvalidenämtern, ,denen bereits jetzt die 
Eintreibung der Ausgleichstaxen obliegt, vorzu­
schreiben sein. Dadurch wird eine Entlastung der 
auf Grund des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
mit neuen Aufgaben betrauten Arbeitsmarktver­
waltung erzielt werden. 

Die Ausgleichstaxe wird valorisiert und ein­
heitlich mit 250 S monatlich festgesetzt. 

Das Fehlen von Verjährungsbestimmungen hat 
sich in der Verwaltungspraxis vielfach als nach­
teilig erwiesen. Die im Abs. 3 vorgesehenen 
Bestimmungen lehnen sich an die analoge Rege­
lung des ASVG. an. 

Zu § 10: 

Die Abs. 1, 2 und 6 entsprechen dem § 10 
des Invalideneinstellungsgesetzes 1953. Im Abs. 1 
wird zusätzlich statuiert, daß der Ausgleichstax­
fonds vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung vertreten wird; außerdem wird auf das 
in der Zwischenzeit erlassene Heeresversorgungs­
gesetz Bedacht genommen. Die derzeit in der 
1. Durchführungsverordnung zum Invalidenein­
stellungsgesetz enthaltenen Bestimmungen über 
die Bestellung der Mitglieder und die Funktion 
des Beirates werden in das Gesetz aufgenommen. 
Gleichzeitig wird eine dreijährige Funktions-, 
periode des Beirates festgelegt. 

Diese Bestimmungen wurden im wesentlichen Zu § 11: 
unverändert aus dem Invalideneinstellungsgesetz 
1953 übernommen. 

Zu § 8: 

Diese Bestimmungen wurden im wesentlichen 
unverändert übernommen; im Abs. 2 ist die im 
§ 12 vorgenommene Anderung der Behörden­
zuständigkeit berücksichtigt. Eine an sich wün­
schenswerte Präzisierung der Voraussetzungen, 
unter denen ei,ner Kündigung zuzustimmen ist, 
konnte mit Rücksicht auf die divergenten Stel­
lungnahmen im Begutachtungsverfahren nicht 
vorgenommen werden. 

Zu § 9: 

Aus Gründen einer Verwaltungsvereinfachung 
erfolgt eine Konzentration der Aufgaben bei 

Diese Bestimmungen werden ohne wesentliche 
Anderungen aus dem Invalideneinstellungsgesetz ' 
1953 übernommen; die Anderung der Behörden­
zuständigkeit (§ 12) ist berücksichtigt. Im Abs. 2 
wird eine Kann-Bestimmung beseitigt. 

Zu § 12: 

Im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung 
und zur Entlastung der Behörden der Arbeits­
marktverwaltung werden die Invalidenausschüsse 
bei den Landesarbeitsämtern aufgelassen; ihre 
Aufgaben gehen auf die Invalidenausschüsse bei 
den Landesinvalidenämtern (bisher "Einstellungs~ 
ausschüsse") über. Die Bestimmungen über die 
Bestellung der Mitglieder und die Funktion dieser 
Auss~üsse, die derzeit in der 1. Durchführungs-
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verordnung enthalten sind, werden nunmehr in 
das Gesetz aufgenommen. Hiebei wird ebenso 
wie beim Beirat nach § 10 Abs. 2 eine dreijährige 
Funktionsperiode eingeführt. 

Zu §§ 13 bis 15: 

Diese Bestimmungen werden ohne materiell­
rechtliche Änderungen aus dem Invalideneinstel­
lungsgesetz 1953 übernommen. Im § 15 entfällt 
die bisherige und seit langem praktisch überholte 
Bestimmung, daß die Einstellung von Invaliden 
der Zustimmung des Arbeitsamtes bedarf. Die 
Verpflichtung, die Neuschaffung von vorbehal­
tenen Arbeitsplätzen bekanntzugeben, wird als 
entbehrlich angesehen. 

Zu § 16: 

Die Abschriften der Verzeichnisse über die 
Beschäftigung von Invaliden in den privatwirt­
schaftlichen Betrieben, die der Einstellungspflicht 
unterliegen, werden in Hinkunft an das Landes­
invalidenamt einzusenden sein, da diese Behörde 
in Hinkunft zur Vorschreibung der Ausgleichs­
taxe zuständig ist. Im Sinne einer Verwaltungs­
vereinfachung werden die Verzeichnisabschriften 
nur noch einmal jährlich, und zwar jeweils bis 
zum 1. Feber, einzusenden sein. Verbindet der 
Dienstgeber mit der Einsendung des Verzeich­
nisses einen Auftrag auf Zuweisung von Inva­
li den, wird das Landesinvalidenatnt diesen Auf­
trag ohne Verzug an das zuständige Arbeitsamt 
weiterzuleiten haben, da die Arbeitsvermittlung 
nach wie vor Angelegenheit der Arbeitsmarkt­
verwaltung bleibt. 

Zu § 17: 

Auf Grund der neuen Zuständigkeit zur Vor­
schreibung der Ausgleichstaxe werden die Landes­
invalidenämter anStelle der Arbeitsämter darüber 
zu wachen haben, daß die Beschäftigungspflicht 
der Dienstgeber in der Privatwirtschaft eingehal­
ten wird und daß - diesfalls unter eventueller 
Mitwirkung des Arbei~sinspektorates oder der 
sonst zuständigen Aufsichtsbehörde - die ,Rück­
sichten auf Leben und Gesundheit der beschäftig­
ten Invaliden gewahrt sind. 

Zu § 18: 

Die Bestimmungen über die Verjährung der 
Eintreibung einer mit Bescheid vorgeschriebenen 
Ausgleichstaxe sind ebenso wie die des § 9 Abs. 3 
der analogen Regelung des ASVG. angepaßt. Der 
Eintreibung einer Ausgleichstaxe im Verwaltungs­
weg oder im gerichtlichen Verfahren (§ 3 VVG.) 
wird eine erfolglose Mahnung des Schuldners 
vorauszugehen haben. Als Mahnkosten ist die 
entstandene Postgebühr zu ersetzen. Die Eintrei­
bungskosten werden in der tatsächlichen Höhe 
festgesetzt. 

Die bevorzugte Stellung der Ausgleichstaxe 
im Konkurs- und Ausgleichsverfahren des Schuld­
ners entspricht der bisherigen gerichtlichen Praxis. 

Zu § 19: 

Gegenüber dem Invalideneinstellungsgesetz 
1953 normiert der vorliegende Entwurf eine 
Konzentration des Verwaltungsverfahrens in 
zwei Instanzen. Abs. 1 setzt die grundsätzliche 
und auch hinsichtlich der Berufungsfrist unein­
geschränkte Geltung des AVG. 1950 und - hin­
sichtlich der Strafbestimmungen - des VStG. 
1950 fest. 

Zweite und letzte Instanz soll ausnahmslos 
der Landeshauptmann sein. Die Einschaltung des 
Landeshauptmannes erweist sich schon aus ver­
fassungsrechtlichen Gründen (Art. 102 Abs. 2 
B.-VG.) als notwendig, weil die Durchführung 
des Gesetzes nicht hinsichtlich aller Gruppen der 
Invaliden ausschließlich den Bundesbehörden vor­
behalten werden kann. Die Durchführung der 
Invalideneinstellung wird daher in Hinkunft in 
mittelbarer Bundesverwaltung erfolgen. 

Zu § 20: 

Diese Bestimmungen wurden unverändert aus 
dem Invalideneinstellungsgesetz 1953 übernom­
men. 

Zu § 21: 

An die Stelle einer unbestimmten Strafnorm 
treten konkrete Tatbestände; Voraussetzung für 
eine Bestrafung wird Vorsätzlichkeit sein. Die 
Obergrenze für die Geldstrafe wird zwecks Valo., 
risierung des seit 1946 mit 2500 S festgesetzten 
Strafsatzes auf 5000S erhöht. Die Obergrenze 
der Ersatzfreiheitsstnfe wird mit zwei Wochen 
festgesetzt. 

Zu § 22: 

Diese Bestimmungen wurden im wesentlichen 
unverändert aus dem Invalideneinstellungsgesetz 
1953 übernommen. Einem Begehren der Inter­
essenvertretung der Kriegsopfer entsprechend 
wird festgelegt, daß der Vertrauensmann der 
Invaliden in den Betrieben durch Wahl bestimmt 
wird. Durch den angefügten Abs .. 4 wird der 
neuen Rechtslage hinsichtlich der Bundes-Perso­
nalvertretung Rechnung getragen. 

Zu § 23: 

Die Bestimmungen des Invalideneinstellungs,­
gesetzes 1953 über die Gebührenfreiheit werden 
mit Rücksicht auf den übergang des Vermögens 
vom bisherigen auf den neuen Ausgleichstaxfonds 
ergänzt. Zum Unterschied von der bisherigen 
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Regelung betrifft die Befreiung von den Gerichts­
und Justizverwaltungsgebühren nur den Aus­
gleichstaxfonds. 

Zu § 24: 

Im Sinne des eingangs zltlerten Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes vom 27 . Juni 1969 
ist eine Regelung erforderlich, wonach die bisher 
geltenden Bestimmungen auf Zeiträume, die vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes liegen, weiterhin 
anzuwenden sind. Glt;ichzeitig wird bestimmt, 
daß . sich die Behördenzuständigkeit und der 
Instanzenzug nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu richten haben. 

Durch Abs. 4 wird die Rechtskontinuität zwi­
schen den beiden gleichnamigen Fonds hergestellt. 

Bestimmungen über die Anwendung des Inva­
lideneinstellungsgesetzes sind im Opferfürsorge­
gesetz (§ 6 Z. 4 und 5) und im Heeresversor­
gungsgesetz (§ 20) enthalten. Es ist daher eine 
Klarstellung erforderlich, daß bei der Anwendung 
des Opferfürsorgegesetzes und des Heeresver­
sorgungsgesetzes auf die neue Rechtslage Bedacht 
genommen wird. 

Zu § 25: 

Um die bis 31. Mai 1970 vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung bewilligten Abän­
derungen der Pflichtzahl mit der generellen Knde­
rung im § 1 Abs. 4 in Einklang zu bringen, 
werden diese Bewilligungen der neuen Rechtslage 
angepaßt. 

Um jenen Invaliden, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des, Gesetzes in Betrieben beschäf­
tigt sind, die in Hinkunft nicht mehr der 
Beschäftigungspflicht unterliegen werden, den 
bisherigen Schutz des Gesetzes zu erhalten, ist 
eine entsprechende übergangsregelung erforder­
lich. 

Abs. 3 regelt die letztmalige Vorlage der Ver­
zeichnisse (§ 16 Abs. 2) durch jene Betriebe, die 
nach der neuen Rechtslage ab 1. Juni 1970 der 
Einstellungspflicht nicht mehr unterliegen 
werden. 

Zu § 26: 

Die Fassung der Vollzugsklausel ergibt· sich 
aus den Vorschriften über die Zuständigkeit der 
in Betracht kommenden Zentralstellen. 

Textgegenüberstellung 

Fassung des Invalideneinstellungsgesetzes 1953, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 55/ 

1958· 

B e s c h ä f t i g u ng s pflicht 

§ 1. (1) Alle Dienstgeber mit Ausnahme des 
Bundes, der Länder, Bezirke und Gemeinden 
sind verpflichtet, auf 15 Dienstnehmer minde­
stens einen Invaliden und auf je 20 weitere 
Dienstnehmer mindestens einen weiteren Inva­
liden zu beschäftigen. Für land-. und forstwirt­
smafdime Betriebe beginnt die Besmäftigungs-

Invalideneinstellungsgesetz 1969 

Der Nationalrat hat besmlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung, Knderung und Aufhebung 
der Vorsmriften dieses Bundesgesetzes sowie die 
Vollziehung dieser Vorsmriften ist auch in den 
Angelegenheiten Bundessache, hinsichtlich deren 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 etwas anderes bestimmt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten 
am 31. Mai 1970 in Kraft; sie treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 1989 außer Kraft. 

Artikel II 

B e sc h ä f t i gun g s p f1 i eh t 

§ 1. (1) Alle Dienstgeber mit Ausnahme des 
Bundes, der Länder, Gemeindeverbände und 
Gemeinden sind verpflichtet, auf 20 Dienst­
nehmer mindestens einen Invaliden (§ 2) und 
auf je 25 weitere Dienstnehmer mindestens einen 
weiteren Invaliden zu beschäftigen. In der Larid­
und Forstwirtschaft beginnt die Beschäftigungs.:. 
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pflicht bei 15 ständig beschäftigten familienfrem- pflicht der Dienstgeber bei 20 ständig beschäf-
den Dienstnehmern.' tigten familienfremden Dienstnehmern. 

(2) Der Bund, die Länder, Bezirke und Ge­
meinden sind verpflichtet, auf mindestens 5 v. H. 
ihrer Arbeitsplätze, zu denen auch die Dienst­
posten der in einem öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis stehenden Beamten rechnen, Invalide 
zu beschäftigen, Bezirke und Gemeinden, die 
über weniger als zwanzig, aber über mindestens 
zehn Arbeitsplätze verfügen, sind verpflichtet, 
mindestens einen Invaliden zu beschäftigen. 
(BGBI. Nr. 165/1952, § 1 Z. 1.) 

(3) Das Bundesministeriu,m für soziale Verwal­
tung kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 
Abs. 2) die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäfti­
genden Dienstnehmer (Pflichtzahl) für bestimmte 
Gebiete oder Betriebsgattungen derart abändern, 
daß schon auf je zehn Dienstnehmer oder nur 
auf je 30 Dienstnehmer mindestens ein Invalide 
zu beschäftigen ist. Es kann nach Anhörung 
dieses Beirates auch anordnen, daß Arbeitsplätze 
bestimmter Art, die sich für Invalide besonders 
eignen, diesen oder bestimmten Gruppen von 
Invaliden vorzubehalten sind. (BGBI. Nr. 165/ 
1952, § 1 Z. 2.) 

(4) Zwecks gemeinschaftlicher Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht durch Dienstgeber im Sinne 
des Abs. 1 können auch Verbände von fachlich 
zusammengehörigen Betrieben mit der Auftei­
lung der auf die zugehörigen Einzelbetriebe ent­
fallenden Pflichteinstellungen betraut werden. 
(§ 11 Abs. 1 und 2.) 

(5) Sind bei einer Dienststelle, einem Betriebe 
oder einer Anstalt des Bundes weniger als 5 v. H. 
der Arbeitsplätze mit Invaliden besetzt, so ist 
die Minderbeschäftigung von Invaliden durch 
eine Mehrbeschäftigung bei anderen Dienststellen, 
Betrieben oder Anstalten im Bereiche der Zen­
tralstelle (des Ressorts) auszugleichen. Ist ein 
solcherinnerressortmäßiger Ausgleich nicht er-

(2) In Betrieben, in denen sich regelmäßig zu 
gewissen Zeiten des Jahres ein vermehrter Ar­
beitsatifall ergibt (Saisonbetriebe), haben die 
Dienstgeber (Abs. 1) der Beschäftigungspflicht 
dadurch zu entsprechen, daß sie mindestens so 
viele Invalide, als der nur auf die Zahl der 
ständig beschäftigten Dienstnehmer entfallenden 
Pflichtzahl (Abs. 4) entsprechen würde, ständig 
beschäftigen, im übrigen aber die zur Erfüllung 
der Beschäftigungspflicht erforderliche Zahl von 
Invaliden saisonmäßig einstellen. Das gleiche gilt 
sinngemäß für Dienstgeber, die Heimarbeiter 
beschäftigen. 

(3) Der Bund ist verpflichtet, auf je 25 Dienst­
nehmer einen Invaliden zu beschäftigen. Sind bei 
einer Dienststelle oder einem Betrieb des Bundes 
weniger als 4 v.' H. der Arbeitsplätze mit Inva­
liden besetzt, ist die Minderbeschäftigung von 
Invaliden durch eine Mehrbeschäftigung bei ande­
ren Dienststellen oder Betrieben des Bundes aus­
zugleichen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) 
die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden 
Dienstnehmer (Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete 
oder Betriebsgattungen durch Verordnung derart 
abändern, daß, wenn nicht genügend für Invalide 
geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, 
schon auf je 15 Dienstnehmer oder, wenn Be­
triebe aus technischen Gründen der Beschäfti­
gungspflicht nicht nachkommen können, nur auf 
je höchstens 45 Dienstnehmer mindestens ein 
Invalide zu beschäftigen ist. Der Bundesminister 
für soziale Verwaltung kann ferner nach Anhö­
rung dieses Beirates anordnen, daß Dienstgeber 
4rbeitsplätze, die sich wegen der Einfachheit 
und Ungefährlichkeit der Arbeitsverrichtungen 
für Invalide besonders eignen, diesen Invaliden 
oder bestimmten Gruppen von Invaliden vor­
behalten. 

(5) Zwecks gemeinschaftlicher Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht durch Dienstgeber im Sinne 
des Abs. 1 können Verbände von fachlich zusam­
mengehörigen Betrieben mit der Auf teilung der 
auf die zugehörigen Einzelbetriebe entfallenden 
Pflichteinstellungen betraut werden (§ 11 Abs. 1 
und 2). 
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zielt oder erzielbar, dann hat der Bund seiner 
Beschäftigungspflicht durch einen über ressort­
mäßigen Ausgleich zu genügen, der vom Bundes­
kanzleramt im Einvernehmen mit den in Betracht 
kommenden Bundesministerien und dem Bun­
desministerium für soziale Verwaltung durchzu­
führen ist. (BGBL Nr. 165/1952, § 1 Z. 3.) 

(6) Sind bei einer Dienststelle, einem Betriebe 
oder einer Anstalt eines Landes weniger als 
5 v. H. der Arbeitsplätze mit Invaliden besetzt, 
so ist der Ausgleich der Minderbeschäftigung von 
Invaliden vom Amt der Landesregierung durch 
eine Mehrbeschäftigung bei anderen Dienststellen, 
Betrieben und Anstalten des Landes durchzu­
führen. (BGBL Nr. 165/1952, § 1 Z. 4.) 

(7) Für den Ausgleich nach Abs. 5 und 6 ist 
die Pflichtzahl maßgebend, die sich aus der Zu­
sammenzählung der Gesamtzahlen der für die 
Berechnung der Pflichtzahl (§ 4) zu berücksichti­
genden Dienstnehmer der im Ausgleich erfaßten 
Dienststellen, Betriebe und Anstalten ergibt. 
(BGBl. Nr. 165/1952, § 1 Z. 4.) 

(8) Dienststellen, Betriebe und Anstalten des 
Bundes, die weniger als zwanzig Dienstnehmer 
beschäftigen, werden zum Zwecke der Erfüllung' 
der Beschäftigungspflicht des Bundes ressort­
mäßig zusammengefaßt. Eine etwaige Minder­
beschäftigung von Invaliden ist innerressort­
mäßig, erforderlichenfalls überressortmäßig im 
Sinne der Bestimmungen des Abs. 5 auszugleichen. 
Dies gilt sinngemäß auch für die Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht durch die Länder, die einen 
etwaigen Ausgleich nach Abs. 6 durchzuführen 
hahen. (BGBL Nr. 165/1952, § 1 Z. 4.) 

(9) Durch Verordnung können Dienstgeber im 
Sinne des Abs. 2, die über weniger als zwanzig, 
aber über mehr als fünf Arbeitsplätze verfügen, 
verpflichtet werden, mindestens einen Invaliden 
zu beschäftigen. Durch Verordnung kann 
bestimmt werden, daß bei Dienstgebern im Sinne 
des Abs. 2 Arbeitsplätze bestimmter Art, die 
sich für Invalide besonders eignen, diesen oder 
bestimmten Gruppen von Invaliden vorbehalten 
sind. Diese Verordnungen werden vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt nach Anhö­
rung des Beirates (§ 10 Abs. 2) erlassen. (BGBL 
Nr. 165/1952, § 1 Z. 4.) 

;Begünstigte Personen 

§ 2. (1) Invalide im Sinne des § 1 Abs. 1 sind 
Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBL Nr. 152, Versorgung gewährt wird, 
oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

(6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch 
Verordnung bestimmen, daß bei Dienststellen 
oder Betrieben des Bundes Arbeitsplätze, die 
sich für Invalide besonders eignen (Abs. 4), diesen 
oder bestimmten Gruppen von Invaliden vorzu­
behalten sind. 

Personenkreis 

§ 2. (1) Invalide im Sinne dieses Bundesgeset­
zes sind Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBL Nr. 152, oder dem Heeresversor­
gungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, Versor­
gung gewährt wird, oder 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 
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c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer­
fürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, ange­
führten Ursachen oder 

d) des Zusammenwirkens mehrerer der ange-
führten Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Blinde 
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses 
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der ange­
führten Ursachen zurückzuführen ist. (BGBl. 
Nr. 55/1958, Art. I Z. 1.) 

(2) Den im Abs. 1 genannten Invaliden können 
Personen gleichgestellt werden (Gleichgestellte), 
deren Erwerbsfähigkeit aus einer im Abs. 1 ange­
führten Ursache oder durch das Zusammenwirken 
mehrerer dieser Ursachen um mindestens 25 v. H. 
gemindert ist. Die Gleichstellung ist an die Vor­
aussetzung gebunden, daß sich die Gleichzustel­
lenden infolge ihres Gebrechens ohne die Gleich­
stellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht zu 
verschaffen oder zu erhalten vermögen und daß 
durch die Gleichstellung die Unterbringung der 
begünstigten Personen nicht gefährdet wird. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Gleichstellung auch Personen bewilligt werden, 
deren Erwerbsfähigkeit durch ein Körpergebre~ 
chen (Verlust oder Lähmung von Gliedmaßen, 
Taubstummheit, Taubheit, Verkrüppelung), das 
auf keine der im Abs. 1 angeführten Ursachen 
zurückzuführen ist, um -mindestens 50 v. H. 
gemindert ist. über die Gleichstellung entscheidet 
der Einstellungsausschuß beim Landesinvaliden­
amt (§ 12). Die Gleichstellung kann -befristet 
werden, sie gilt auf Widerruf. (BGBl. Nr. 55/ 
1958, Art. I Z. 1.) 

(3) Voraussetzung - für die Inanspruchnahme 
der Begünstigungen ist die Eignung zur Aus­
übung einer Erwerbstätigkeit. Invalide (Gleich­
gestellte), denen kraft Gesetzes ein Anspruch auf 
unentgeltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder 
Umschulung) zwecks Wiedergewinnung oder Er­
höhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der 
als notwendig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 1.) . 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses 
Bundesgesetz, unbeschadet der Vorschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An­
wendung. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 1.) 

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher - Sprachzugehörigkeit gleich, 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ihre 
Erwerbsfähigkeit infolge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung zu 
gewähren wäre, oder 

c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer­
fürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, an­
geführten Ursachen oder 

d) des Zusammenwirkens mehrerer der ange-
führten Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Blinde 
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses 
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der ange­
führten Ursachen zurückzuführen ist. 

(2) Den im Abs.· 1 genannten Invaliden sind 
auf Antrag Personen gleichzustellen, deren 
Erwerbsfähigkeit aus einer im Abs. 1 angeführten 
Ursache um mindestens 25 v. H. gemindert ist, 
wenn sie sich infolge ihres Gebrechens ohne 
die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz 
nicht zu verschaffen oder zu erhalten vermögen 
und durch die Gleichstellung die Unterbringung 
der im Abs. 1 genannten Invaliden nicht gefähr­
det wird. Unter denselben Voraussetzungen ist 
die Gleichstellung auch Personen zu bewilligen, 
deren Erwerbsfähigkeit durch ein Körpergebre­
chen (Verlust oder Lähmung von Gliedmaßen, 
Taubstummheit, Taubheit, Sehstörung, Ver­
krüppelung), das auf keine der im Abs. 1 ange­
führten Ursachen zurückzuführen ist, um minde­
stens 50 v. H. gemindert ist. über die Gleich­
stellung entscheidet der Invalidenausschuß (§ 12). 
Die Gleichstellung kann befristet werden; sie ist 
bei Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Begünstigungen dieses Bundesgesetzes ist die 
Eignung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
Invalide, denen kraft Gesetzes ein Anspruch auf 
unentgeltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder 
Umschulung) zwecks Wiedergewinnung oder 
Erhöhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor 
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der als 
notwendig erkannten beruflichen Ausbildung 
zuzuführen. 

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses 
Bundesgesetz, unbeschadet der Vorschriften der 
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren 
Heimatstaa.ten getroffenen Vereinbarungen An­
wendung. 

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich, 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ihre 
Erwerbsfähigkeit in folge 

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung zu 
gewähren wäre, oder 
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b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten 
Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Das gleiche 
gilt auch dann, wenn diese Personen blind sind 
und die Blindheit auf keine der angeführten 
Ursachen zurückzuführen ist. (BGBl. Nr. 55/ 
1958, Art. I Z. 1.) 

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 a'ngeführte Ursache oder 
durch das Zusammenwirken beider dort ange­
führten Ursachen um mindestens 25 v. H. gemin­
'dert' ist, kann bei Zutreffen der im Abs.2 aufge­
stellten Voraussetzungen die Gleichstellung mit 
den begünstigten Personen bewilligt werden. 
Unter den gleichen Voraus.setzungen kann die 
Gleichstellung auch solchen Volksdeutschen bewil­
ligt werden, deren Erwerbsfähigkeit durch ein 
Körpergebrechen im Sinne des Abs. 2, das auf 
keine der im Abs. 5 angeführten Ursachen zurück­
zuführen ist, um mindestens 50 v. H. gemindert 
ist. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 1.) 

Ausschi uß von denB egünstigungen 

§3. (1) Wenn eine begünstigte Person ohne 
berechtigten Grund die Annahme einer durch das 
Arbeits.amt zugewiesenen Arbeit zurückweist 
oder den Arbeitsplatz verläßt oder sonst durch 
ihr Verhalten die Durchführung dieses Bun­
desgesetzes schuldhaft vereitelt, kann der 
zeitweilige Auss·chluß von den Begünstigungen 
verfügt werden; der Betreffende ist vorher zu 
hören. Die Ausschlußfrist soll erstmalig nicht 
mehr als drei Monate betragen. 

(2) über den Ausschluß von den Begünsti­
gungen im Sinne des 'Abs. 1 entscheidet der 
Einstellungsausschuß beim Landesinvalidenamt 
(§ 12). 

B e r e c h nun g d. e r P f I ich t z a h I 

§ 4. (1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu berech­
nen ist (§ 1 Abs. 1, 3 und 4), sind die örtlich 
zusarrimenhängenden und einer gemeinsamen Lei­
tung unterstehenden gleichartigen oder zusam­
mengehörigen Betriebe desselben Dienstgebers 
zusammenzufassen. Nicht einzurechnen sind hie­
bei: 

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall­
versicherung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten 
Ursachen 

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Das gleiche 
gilt auch dann, wenn diese Personen blind sind 
und die Blindheit auf keine der angeführten 
Ursachen zurückzuführen ist. 

(6 ) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit 
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder 
durch das Zusammenwirken bei der dort ange­
führten Ursachen um mindestens 25 v. H. gemin­
dert ist, ist bei Zutreffen der im Abs. 2 aufge­
stellten Voraussetzungen die Gleichstellung mit 
den im Abs. 1 genannten Invaliden zu bewilligen. 
Unter denselben Bedingungen ist die Gleichstel­
lung auch solchen Volksdeutschen zu bewilligen, 
deren Erwerbsfähigkeit durch ein Körpergebre­
chen im Sinne des Abs. 2, das auf keine der im 
Abs. 5 angeführten Ursachen zurückzuführen ist, 
um mindestens 50 v. H. gemindert ist. 

AusschlußvondenBegünstigungen 

§ 3. Wenn ein Invalider ohne I berechtigten 
Grund die Annahme einer durch das Arbeitsamt 
zugewiesenen Arbeit zurückweist oder den 
Arbeitsplatz verläßt oder sonst durch sein Ver­
halten die Durchführung dieses Bundesgesetzes 
schuldhaft vereitelt, ist der zeitweilige Ausschluß 
von den Begünstigungen zu verfügen; der 'Be­
treffende ist vorher zu hören. Die Ausschlußfrist 
darf erstmalig nicht mehr als drei Monate betra­
gen. über den Ausschluß von den Begünstigungen 
entscheidet der Invalidenausschuß (§ 12). 

Berechnung der Pfli;;htzahl 

§ 4. (1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu berech­
nen ist (§ 1 Abs. 1, 2, 4 und 5), sind die örtlich 
zusammenhängenden und einer gemeinsamen Lei­
tung unterstehenden gleichartigen oder zusam­
mengehörigen Betriebe desselben Dienstgebers 
zusammenzufassen. Nicht einzurechnen sind hie­
bei: 

a) Invalide (§ 2) und die Dienstnehmer, die 
der Dienstgeber auf Grund anderer gesetz­
licher Vorschriften zu beschäftigen ver­
pflichtet ist; 
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a) die nach § 2 begünstigten Personen und 
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu 
hesmäftigen verpflichtet ist; 

b) Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebens­
jahr und Personen, die in einem Lehr- oder 
anderen Ausbildungsverhältnisse stehen; 

c) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28 und 
52 des Wehrgesetzes, BGB!. Nr. 181/1955) 
leisten, und Dienstnehmerinnen während 
der Zeiten, in denen sie auf Grund der 
Vorsmriften des Mutterschutzgesetzes, 
BGBl. Nr. 76/1957, ni mt beschäftigt 
werden; 

d) Dienstnehmer, die nur vorübergehend 
beschäftigt oder nimt vollbeschäftigt sind. 
Als vorübergehend besmäftigt gelten Per­
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
hömstens 30 Tage besmäftigt werden, als 
nimt vollbeschäftigt gelten Personen, die 
im Durchsmnitt hömstens 24 Stunden in 
der Woche beschäftigt werden. (BGBl. 
Nr. 55/1958, Art. I Z. 2.) 

(2) Für Betriebe, in denen der Besmäftigten­
stand wechselt, insbesondere für Saison betriebe, 
ferner für Betriebe, die Heimarbeiter beschäf­
tigen, wird die Beremnung der Pflichtzahl durch 
Verordnung besonders geregelt. 

(3) Im Falle eines Zweifels über die Berem­
nung der Pflimtzahl nach Abs. 1 entscheidet auf 
Ansumen oder von Amts wegen der Invaliden­
ausschuß beim Landesarbeitsamt (§ 12). 

(4) Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
ist die Gesamtzahl der Dienstnehmer; von der die 
Pflichtzahl zu berechnen ist, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 1 Abs. 7 von jeder Dienst­
stelle, jedem Betriebe und jeder Anstalt des Bun­
des und der Länder gesondert festzustellen. Für 
die Berechnung der Pflimtzahl bei Bezirken und 
Gemeinden bilden die bei jedem dieser Dienst­
geber einschließlich der bezirks- und gemeinde­
eigenen Betriebe und Anstalten beschäftigten 
Dienstnehmer je eine Einheit. (BGBl. Nr. 165/ 
1952, § 1 Z. 9.) 

(5) In die nam Abs. 4 zu ermittelnde Gesamt­
zahl der Dienstnehmer sind ni mt einzuremnen: 

a) die nach § 2 begünst,igten Personen und 
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorsmriften zu 
beschäftigen verpflimtet ist; 

b) die nicht smon nach § 2 Abs. 1 lit. b 
begünstigten eigenen Unfallverletzt'en, 
wenn die Minderung ihrer Erwerbsfähig­
keit infolge der Unfallsfolgen nam Fest­
stellungs des Landesinvalidenamtes minde­
stens 50 v. H. beträgt; 

b) die nicht schon nach § 2 Abs. 1 lit. b 
begünstigten eigenen Unfallverletzten, 
wenn die Minderung ihrer Erwerbsfähig­
keit infolge des Unfalls nach Feststel­
lung des Landesinvalidenamtes mindestens 
50 v. H. beträgt; 

c) Jugendliche bis zum vollendeten 18. Le­
bensjahr und Personen, die in einem Lehr­
oder anderen Ausbildungsverhältnis stehen; 

d) Dienstnehmer, die Präsenzdienst leisten, 
und Dienstnehmerinnen während der Zei­
ten, in deneen sie auf Grund der gesetz­
lichen Vorsmriften über den Muttersmutz 
nicht beschäftigt werden; 

e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend 
besmäftigt oder nicht vollbesmäftigt sind. 
Als vorübergehend beschäftigt gelten Per-. 
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
höchstens 30 Tage besmäftigt werden, als 
nicht vollbesmäftigt gelten Personen, die 
im Durmsmnitt höchstens 24 Stunden in 
der Wome besmäftigt werden. 

(2) In Saisonbetrieben (§ 1 Abs. 2) ist die 
Pflichtzahl dadurch zu ermitteln, daß zu den 
ständig besmäftigten Dienstnehmern die jeweils 
im Durchsmnitt des Kalendermonates nimt stän­
dig besmäftigten Dienstnehmer hinzugezählt 
werden. Das gleiche gilt sinngemäß für Betriebe, 
die Heimarbeiter besmäftigen. 

(3) In die Gesamtzahl der Dienstnehmer des 
Bundes, von der die Pflichtzahl zu berechnen 
ist, sind nicht einzurechnen: 

a) die unter Abs. 1 lit. abis e angeführten 
Personen; 

b) die im § 1 Abs. 3 lit. b bis e des Wehr­
. gesetzes angeführten Angehörigen des Bun­
desheeres; 
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c) Lehrlinge und in einem anderen Ausbil­
dungsverhältnisse stehende Personen; 

d) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28 
und 52 des Wehrgesetzes) leisten, und 
Dienstnehmerinnen während der Zeiten, in 
denen sie auf Grund der Vorschriften des 
Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt 
werden; 

e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend 
heschäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind 
(Abs. 1 lit. d). (BGBL Nr. 55/1958, Art. I 
Z. 2.)· 

(6) Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
sind auf die Gesamtzahl der Dienstnehmer, von 
der die Pflichtzahl zu berechnen ist, nicht ein­
zurechnen: 

a) Berufsoffiziere, zeitverpflichtete Soldaten, 
die im § 50 Abs. 5 des Wehrgesetzes ange­
führten Vertragsbediensteten des Bundes­
heeres sowie die gemäß § 49 Abs. 6 des 
Wehrgesetzes in Verwendung stehenden 
Bediensteten der Heeresverwaltung zur 
Gänze; 

b) Dienstnehmer, die im Gendarmeriedienst, 
Sicherheitswachdienst, Kriminaldienst, Ju­
stizwachdienst, Zollwachdienst, Wachehilfs­
dienst oder Feuerwehrdienst verwendet 
werden, zu zwei Dritteln; 

c) Dienstnehmer, die als Lehrer oder Erzieher 
an niederen oder mittleren Unterrichts­
oder Erziehungsanstalten, die im ausüben­
den Verkehrsdienst oder die als Forstarbei.: 
ter verwendet werden, zu einem Drittel. 
Die Feststellung der Verwendung im aus­
übenden Verkehrsdienst, die unter diese 
Begünstigung fällt, obliegt dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundes~'linisterium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft. (BGBl. Nr. 55/1958, 
Art. I Z. 2.) 

Erfüllung der Beschäftigungs­
pflicht 

§ 5. (1) Als im Sinne dieses Bundesgesetzes 
beschäftigt zählen nur begünstigte Personen, die 
alle persönlichen Voraussetzungen (§ 2 Abs. 1, 2, 
5 und 6) erfüllen und entsprechend den Bestim­
mungen des § 7 entlohnt werden. Die im Betriebe 
tätigen Dienstgeber, bei denen die Vorausset­
zungen des § 2 Abs. 1 oder 5 zutreffen, werden 
auf die Pflichtzahl angerechnet. (BGBL Nr. 165/ 
1952, § 1 Z. 11.) 

(2) Blinde sind mit dem Doppelten ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl anzurechnen. Gleichgestellte 
(§ 2 Abs~ 2 und \ 6)' sind zur Hälfte ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl anzurechnen. (BGBl. Nr. 55/ 
1958, Art. I Z. 3.) 

c) Wachebeamte; 

dl Lehrer und Beamte des Schulaufsichtsdien­
stes, Dienstnehmer, die im ausübenden Ver­
kehrsdienst oder als Forstarbeiter verwen­
det werden, zu einem Drittel. Die Fest­
stellung der Verwendungen im ausübenden 
Verkehrsdienst obliegt dem Bundesministe­
rium für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen. 

E rf ü 11 u n g der B e s c h ä ft i gun g s­
pflicht 

§ 5. (1) Als im Sinne dieses Bundesgesetzes 
beschäftigt zählen nur Invalide, die die persön­
lichen Voraussetzungen (§ 2 Abs. 1, 2, 5 und 6) 
erfüllen und entsprechend den Bestimmungen 
des § 7 entlohnt werden. Die im Betrieb tätigen 
Dienstgeber, bei denen die Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 1 oder 5 zutreffen, werden auf die 
Pflichtzahl angerechnet. 

(2) Blinde sind mit dem Dopelten ihrer Zahl, 
Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2 und 6) zur Hälfte 
ihrer Zahl auf die Pflichtzahl anzurechnen. 
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(3) In Betrieben, in denen die weiblichen 
Arbeitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamt­
beschädigtenstandes ausmachen, sind bis zur 
Hälfte der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und 
Witwen, die diesen gleichstehen, voll anrechen­
bar; das gleiche gilt für Frauen, die gemäß § 1 
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
versorgungsberechtigt sind. Auf Ansuchen kann 
der Invalidenausschuß beim Landesarbeitsamt 
(§ 12) für Betriebe, die weibliche Arbeitskräfte 
beschäftigen, die Anrechnung dieses Personen­
kreises bis Zur vollen Pflichtzahl unter der Vor­
aussetzung bewilligen, daß die Einstellung der 
begünstigten Personen dadurch nicht gefährdet 
wird. Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2 
ist zur Erteilung dieser Bewilligung das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung nach Anhö­
rung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zuständig. (BGBl. 
Nr. 55/1958, Art. I Z. 3.) 

(4) Der Beschäftigungspflicht kann mit Zustim­
mung des Invalidenausschusses beim Landes­
arbeitsamt (§ 12) auch durch überlassung von 
Siedlungsstellen, Einrichtung von Verkaufsstän­
den oder sontige Beschaffung von Erwerbsmög­
lichkeiten genügt werden, sofern dadurch der 
Lebensunterhalt der begünstigten Personen und 
ihrer Familien sichergestellt erscheint. (BGBl. 
Nr. 146/1950, § 1 Z. 2.) 

Gesundheitsrücksichten 

§ 6. (1) Bei der Beschäftigung einer begün­
stigten Person ist auf deren Gesundheitszustand 
jede nach Beschaffenheit der Betriebsgattung und 
nach Art der Betriebs,stätte mögliche Rücksicht 
zu nehmen. 

(2) Auf Antrag des Invalidenausschusses beim 
Landesarbeitsamt (§ 12) kann die Bezirksverwal­
tungsbehörde (Berghauptmannschaft) Dienstgeber 
im Sinne des § 1 Abs. 1 verpflichten, Betriebs­
vorrichtungen, Maschinen und Geräte für die 
Beschäftigung eingestellter oder einzustellender 
Invaliden besonders einzurichten, falls die Eigen­
art der Beschädigung der Invaliden dies erfordert. 
In diesen Fällen hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates 
(§ 10 Abs. 2) zu bestimmen, inwieweit für Auf­
wendungen, die den Dienstgebern durch derartige 
Maßnahmen erwachsen, aus den Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) Zus,chüsse zu gewäh­
ren sind. Solche Zuschüsse dürfen nur gewährt 
werden, wenn die Investitionen ausschließlich und 
nicht nur vorübergehend der Beschäftigung von 
Invaliden dienen. Insoweit Investitionen für den 
Betrieb eine dauernde Wertvermehrung bedeu­
ten, haben sie für die Gewährung von Zuschüssen 
außer Betracht zu bleiben. (BGBl. N r. 55/1958, 
Art. I Z. 4.) 

(3) In Betrieben, in denen die weiblichen 
Arbeitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamt­
beschäftigtenstandes ausmachen, sind bis zur 
Hälfte der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und 
Witwen, die diesen gleichstehen, voll anrechen­
bar; das gleiche gilt für Frauen, die gemäß § 1 
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
versorgungsberechtigt sind. Auf Antrag hat der 
Invalidenausschuß (§ 12) für Betriebe, die weib­
liche Arbeitskräfte beschäftigen, die Anrechnung 
dieses Personenkreises bis zur vollen Pflichtzahl 
unter der Voraussetzung zu bewilligen, daß beim 
Arbeitsamt keine für eine Einstellung in den 
Betrieb geeigneten Invaliden vorgemerkt sind 
oder eine Beschäftigung von Invaliden aus inner­
betrieblichen Gründen nicht durchführbar ist. 
Die Bewilligung kann befristet werden; sie ist 
bei Wegfall einer Voraussetzung zu widerrufen. 

(4) Der Beschäftigungspflicht wird durch über­
lassung von Siedlungsstellen, Einrichtung von 
Verkaufsständen oder sonstige Beschaffung von 
Erwerbsmöglichkeiten genügt, sofern dadurch der 
Lebensunterhalt der Invaliden und ihrer Fami­
lien sichergestellt erscheint und der Invaliden­
ausschuß (§ 12) zustimmt. 

Gesundheitsrücksichten 

§ 6. (1) Bei der Beschäftigung von Invaliden 
(§ 2) ist auf deren Gesundheitszustand jede nach 
Beschaffenheit der Betriebsgattung und nach Art 
der Betriebsstätte und der Arbeitsbedingungen 
mögliche Rücksicht zu·nehmen. 

(2) Auf Antrag des Invalidenausschusses (§ 12) 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt­
mannschaft) Dienstgeber im Sinne des § 1 Abs. 1 
zu verpflichten, Betriebsvorrichtungen, Maschi­
nen und Geräte für die Beschäftigung eingestellter 
oder einzustellender Invalider besonders einzu­
richten, falls die Eigenart der Beschäftigung der 
Invaliden dies erfordert. In diesen Fällen hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zu bestim­
men, inwieweit für Aufwendungen, die den 
Dienstgebern durch derartige Maßnahmen 
erwachsen, aus den Mitteln des Ausgleichstax­
fonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse zu gewähren sind. 
Solche Zuschüsse dürfen nur gewährt werden, 
wenn die Investitionen ausschließlich und nicht 
nur vorübergehend der Beschäftigung von Inva­
liden dienen. Insoweit Investitionen für den Be­
trieb eine dauernde Wertvermehrung bedeuten, 
haben sie für die Gewährung von Zuschüssen 
außer Betracht zu bleiben. 
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Entlohnung 

§ 7. Das Entgelt der im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Dienstnehmer darf aus dem 
Grunde der Invalidität nicht gemindert werden. 

Kündigung 

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines im Sinne 
dieses Bundesgesetzes beschäftigten Dienstneh­
mers kann nur unter Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist von vier Wochen gelöst werden, es sei 
denn, daß nach Gesetz oder Vereinbarung eine 
längere Frist gilt. Ein auf Probe vereinbartes 
Dienstverhältnis kann während des ersten Mona­
tes von beiden Teilen jederzeit gelöst werden. 

(2) Eine Kündigung darl von Dienstgebern im 
Sinne des § 1 Abs. 1 erst dann ausgesprochen 
werden, wenn der Invalidenausschuß beim 
Landesarbeitsamt (§ 12) nach Anhörung des 
Betriebsrates (der Vertrauensmänner) zugestimmt 
hat; dem Dienstnehmer kommt in diesem Ver­
fahren ParteisteIlung zu. Eine Kündigung ohne 
vorherige Zustimmung des Invalidenausschusses 
ist rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in beson­
deren Ausnahmsfällen nachträglich die Zustim­
mung erteilt. Auf die Kündigung eines im Sinne 
dieses Bundesgesetzes beschäftigten Dienstneh­
mers finden' die Bestimmungen des § 25 Abs. 1 
bis 7 des Betriebsrätegesetzes, BGBl.Nr. 97/1947, 
bzw. die in Ausführung der Bestimmungen des 
§ 29 Abs. 1 bis 7 des Landarbeitsgesetzes, BGBL 
Nr. 140/1948, erlassenen landesrechtlichen Vor­
schriften keine Anwendung. (BGBL Nr. 165/1952, 
§ 1 Z. 13.) 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 finden auf das 
Dienstverhältnis eines im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Dienstnehmers keine An­
wendung, soweit ihm als Betriebsrat (Vertrauens­
mann) der besondere Kündigungsschutz auf 
Grund des § 18 des Betriebsrätegesetzes bzw. der 
in Ausführung des § 122 des Landarbeitsgesetzes 
erlassenen landesrechtlichen Vorschriften zusteht. 
(BGBL Nr. 146/1950, § 1 Z. 3.) 

(4) Die gesetzlichen Bestimmungen über eine 
VOrZeitlge Auflösung des Dienstverhältnisses 
bleiben mit der Einschränkung unberührt, daß 
eine durch Krankheit oder Unglücksfall verur­
sachte Dienstverhinderung eines Dienstnehmers, 
auf den die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
Anwendung finden, nur dann einen Grund zur 
vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses 
bildet, wenn die Dienstverhinderung ununter­
brochen länger als zehn Wochen oder innerhalb 
eines Jahres, zurückgerechnet vom Zeitpunkte 
der Auflösung des Dienstverhältnisses, insgesamt 
länger als zwanzig Wochen gedauert hat; soweit 
in gesetzlichen Vorschriften oder Vereinbarungen 
längere Fristen festgesetzt sind, haben diese zu 
gelten. (BGBL Nr. 55/1958, Art~ I Z. 5.) 

Entlohnung 

§ 7. 

Text unverändert 

Kündigung 

§ 8. (1) 

Text unverändert 

(2) Eine Kündigung darf von Dienstgebern im 
Sinne des § 1 Abs. 1 erst dann ausgesprochen 
werden, wenn der Invalidenausschuß (§ 12) nach 
Anhörung des Betriebsrates (der Vertrauens­
männer) zugestimmt hat; dem Dienstnehmer 
kommt in diesem Verfahren ParteisteIlung zu. 
Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des 
Invalidenausschusses ist rechtsunwirksam, wenn 
dieser nicht in besonderen Ausnahmefällen nach­
träglich die Zustimmung erteilt .. Auf die Kündi­
gung eines im Sinne dieses Bundesgesetzes beschäf­
tigten Dienstnehmers finden die Bestimmungen 
des § 25 Abs. 1 bis 7 des Betriebsrätegesetzes, 
BGBl. Nr. 97/1947, bzw. die in Ausführung der 
Bestimmungen des § 29 Abs. 1 bis 7 des Land­
arbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, erlassenen 
landesrechtlichen Vorschriften keine Anwendung. 

(3) 
Text unverändert 

(4) 
Text unverändert 
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Aus g I e·i eh s tax e 

§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist 
vom Arbeitsamte die Eritrichtung einer Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäfti­
gungspflicht nicht erfüllt ist. Die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe hat zu entfallen, wenn .und 
insoweit der einstellungspflichtige Dienstgeber die 
zur Erfüllung der Einstellungspflicht erforder­
liche Anzahl von begünstigten Invaliden beim 
zuständigen Arbeitsamte nachweisbar ohne Er­
folg angesprochen hat. (BGBL Nr. 55/1958, Art. I 
Z.6.) 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 75 S. 
Wären mindestens drei Personen zu beschäftigen, 
so- beträgt die Ausgleichstaxe für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 
150 S. (BGBL Nr. 55/1958, Art. I .Z 6.) 

(3) Das Arbeitsamt hat von der Vorschreibung 
der Ausgleichstaxe das zuständige Landesinvali­
denamt zu verständen, dem die Einhebung der 
Ausgleichstaxe obliegt. (BGBL Nr. 55/1958, Art. I 
Z.6.) 

Verwendung der Ausgleichstaxe 

§ 10. (1) Aus den Erträgnissen der Ausgleichs­
taxe wird beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung der mit Rechtsperoonlichkeit aus­
gestattete Ausgleichstaxfonds gebildet, der für 
Zwecke der Fürsorge für die im § 2 Abs. 1, 2, 
5 und 6 bez·eichneten Personen, für die Gewäh­
rung von Zuschüssen nach § 6 Abs. 2 sowie für 
Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz versorgungsberech tigten 
Personen und deren Kinder Z·u verwenden ist. 
(BGBL Nr. 165/1952, § 1 Z. 14.) 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung unter Mit­
wirkung eines Beirates verwaltet, in dem außer 
den organisierten Kriegsbeschädigten und den 
nach § 2 Abs. 1 lit. bund c begünstigten Personen 

Ausgleichstaxe 

§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist vom 
Landesinvalidenamt die Entrichtung einer Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn. die Beschäfti­
gungspflicht nicht erfüllt ist. Die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe hat zu entfallen, wenn und 
insoweit der einstellungspflichtige Dienstgeber. die 
zur Erfüllung der Einstellungspflicht erforder­
liche Anzahl von Invaliden beim zuständigen 
Arbeitsamt nachweisbar ohne Erfolg angespro­
chen hat. Das Arbeitsamt hat dem Dienstgeber 
eine Bescheinigung über die in der jeweiligen 
Vorschreibungsperiode vorgenommenen erfolg­
losen Ansprechungen auszustellen. 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 250 S. 

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann 
nur binnen zwei Jahren; gerechnet vom Einlan­
gen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) 
an, vorgeschrieben werden. Wurde jedoch dieser 
Verpflichtung nicht entsprochen oder wurden 
vom Dienstgeber in der Verzeichnisabschrift 
unwahre Angaben gemacht, kann die Entrich­
tung der Ausgleichstaxe binnen sieben Jahren, 
gerechnet vom Ende des Kalenderjahres an, für 
das keine oder eine unwahre Meldung vorliegt, 
vorgeschrieben werden. Diese Frist beginnt durch 
jede Maßnahme des Landesinvalidenamtes, die 
auf Einholung der Verzeichnisabschrift oder einer 
wahrheitsgetreuen Meldung gerichtet ist, neu zu 
laufen. 

Ausgleichstaxfonds 

§ 10. (1) Aus den Erträgnissen der Ausgleichs­
taxe wird beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung der mit Rechtspersönlichkeit ausge­
stattete, von diesem Bundesministerium vertre­
tene Ausgleichstaxfonds gebildet, dessen Mittel 
für Zwecke der Fürsorge für die im § 2 Abs. 1, 
2, 5 und 6 bezeichneten Personen, für die Gewäh­
rung von Zuschüssen nach § 6 Abs. 2 sowie für 
Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 oder dem Heeres­
versorgungsgesetz versorgungsberechtigten Per­
sonen' und deren Kinder zu verwenden sind. 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung unter Anhö­
rung eines Beirates verwaltet. Dieser Beirat 
besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern' 
der organisierten Kriegsbeschädigten, je einem 
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auch die gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und Dienstgeber vertreten sind. 
Die nähere Zusammensetzung des Beirates wird 
durch Verordnung bestimmt. (BGBl. Nr. 16/ 
1948, § 1.) 

Vertreter der im § 2 Abs. 1 lit. bund c bezeich­
neten Invaliden und je zwei Vertretern der 
Dienstnehmer und Dienstgeber. Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für soziale Verwaltung 
oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger 
Beamter aus dem Stande des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des 
Beirates sowie die gleiche Zahl von Ersatzmit­
gliedern werden vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung für die Dauer von drei Jahren auf 

,Grund von Vorschlägen berufen, die von den 
zur Vertretung der Interessen der Invaliden gebil­
deten Organisationen bzw. von den in Betracht 
kommenden ,gesetzlichen Interessenvertretungen 
zu erstatten sind. Ein Vertreter der Dienstgeber 
wird von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, der zweite von der Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern österreichs 
vorgeschlagen. Je ein Vertreter der Dienstneh­
mer wird vom österreichischen Arbeiterkammer­
tag und vom österreichischen Landarbeiterkam­
mertag vorgeschlagen. Zur Erstattung der Vor­
schläge für die Berufung der Vertreter der orga­
nisierten Kriegsbeschädigten sind nur die jeweils 
im Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz vom 
3. Juli 1946, BGBl. Nr. 144, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBl. Nr. 171) 
vertretenen Vereinigungen der Kriegsopfer beru­
fen. Hinsichtlich der Auf teilung des Vorschlags­
rechtes auf die Vereinigungen der Kriegsopfer 
und der Personen nach § 2 Abs. 1 lit. bund c 
ist § 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 144/ 
1946 sinngemäß anzuwenden. Die Vereinigungen 
sind durch öffentliche Bekanntmachung im amt­
lichen Teil der "Wiener Zeitung" auf die Aus­
übung des Vorschlagsrechtes aufmerksam zu 
machen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funk­
tion zu entheben,' wenn sie darum ansuchen, 
wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder 
wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich ver­
nachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung 
der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag 
das Mitglied bestellt worden ist. Die Mitglied­
schaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der not­
wendigen Fahrkosten und des nachgewiesenen 
Verdienstentganges. 

(5) Der· Beirat wird vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung zu den Sitzungen einberu­
fen. Die Einladungen sollen mit der Tagesord­
nung den Mitgliedern des Beirates spätestens acht 
Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Der 
Beirat tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist 
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
geladenen Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse 
des Beirates werden mit Stimmenmehrheit ge-
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(3) Für die dem Bund aus der Verwaltung des 
Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat der 
Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 075 v. H. der jeweils im 
Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu erset­
zen. (BGBL Nr. 55/1958, Art. I Z. 7.) 

R e gel u n g der B e s c h ä f t i gun g s­
pflicht in besonderen Fällen 

§ 11. (1) Die Betrauung eines Verbandes mit 
der gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäfti­
gungspflicht (§ 1 Abs. 4) sowie die im Falle nach­
träglicher Abänderung wesentlicher Bedingungen 

. erforderliche neuerliche Genehmigung der Ver­
einbarungen obliegt dem Invalidenausschuß beim 
Landesarbeitsamt (§ 12) oder, wenn sich die 
zugehörigen Betriebe auf die Amtssprengel meh­
rerer Landesarbeitsämter verteilen, dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung nach Anhö­
rung des Beirates (§ 10 Abs. 2). (BGBL Nr. 55/ 
1958, Art. I Z. 8.) 

(2) Wenn der Verband den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund des­
selben getroffenen Vereinbarungen nicht ent­
spricht oder die mit der Betrauung übernom­
menen Pflichten ungeachtet vorangegangener 
Verwarnung nicht gehörig erfüllt, kann die Be­
fugnis von der Stelle, die sie erteilt hat, entzogen 
werden. 

I n val i den aus s c h u ß und E i n­
stellungs ausschuß 

§ 12. (1) Zum Zwecke einer wirksamen Wahr­
nehmung der mit der Durchführung dieses Bun­
desgesetzes verbundenen Aufgaben wird bei 
jedem Landesarbeitsamt ein Invalidenausschuß 
und bei jedem Landesinvalidenamt ein Einstel­
lungsausschuß gebildet. 

(2) Der Invalidenausschuß besteht aus: 

a) dem Leiter des Landesarbeitsamtes als Vor­
sitzenden; 

b) emem Vertreter des Landesinvalidenamtes; 

c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und 
Dienstgeber; 

d) zwei Vertretern der organisierten Kriegs­
beschädigten; 

e) einem Vertreter der nach § 2 Abs. 1 lit. c 
begünstigten Personen. 

faßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt 
ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine 
Stimme. über die Sitzung des Beirates ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse 
im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmungen 
und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen 
zu enthalten hat; eine Abschrift ist den Mit­
gliedern des Beirates zu übersenden. 

(6) Für die dem Bund aus der Verwaltung 
des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat 
der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen 
Pauschalbetrag von 075 v. H. der jeweils im 
Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu erset­
zen. 

R e gel u n g der Be s c h ä f t i gun g s­
p f 1 ich t in b es on d er e n Fäll e n 

§ 11. (1) Die Betrauung eines Verbandes mit 
der gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäfti­
gungspflicht (§ 1 Abs. 5) sowie die im Falle 
nachträglicher Abänderung wesentlicher Bedin­
gungen erforderliche neuerliche Genehmigung 
obliegt dem Invalidenausschuß (§ 12) oder, wenn 
sich die zusammengehörigen Betriebe auf die 
Sprengel mehrerer Landesinvalidenämter vertei­
len, dem Bundesministerium für soziale Verwal­
tung nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2). 

(2) Wenn der Verband den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dessel­
ben getroffenen Vereinbarungen nicht entspricht 
oder die mit der Betrauung übernommenen 
Pflichten ungeachtet vorangegangener Verwar­
nung nicht gehörig erfüllt, ist die Befugnis von 
der Behörde, die sie erteilt hat, zu entziehen. 

Invalidenausschuß 

§ 12. (1) Bei jedem Landesinvalidenamt wird 
ein Invalidenausschuß errichtet, der in den von 
diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen zu ent­
scheiden hat. 

(2) Der Invalidenausschuß besteht aus: 

a) dem Leiter· des Landesinvalidenamtes oder 
einem von ihm bestimmten Beamten aus 
dem Stande des Landesinvalidenamtes als 
Vorsitzenden; 

b) einem Vertreter des örtlich zuständigen: 
Landesarbeitsamtes ; 

c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und 
Dienstgeber; 

d) zwei Vertretern der organisierten Kriegs­
beschädigten; 

e) jeweils einem Vertreter der im § 2 Abs. 1 
lit. b oder c angeführten Personen. 
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(3) Der Einstellungsausschuß besteht aus: 
a) dem Leiter des Landesinvalidenamtes; 
b) einem Vertreter des Landesarbeitsamtes;. 
c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und 

Dienstgeber; 
d) zwei Vertretern· der organisierten Kriegs­

beschädigten; 
e) einem Vertreter der nach § 2 Abs. 1 lit. c 

begünstigten Personen. 

(4) Die Vertreter der Dienstnehmer und Dienst­
geber werden von den zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretungen namhaft gemacht. 

(5) Betrifft der Verhandlungsgegenstand öffent­
lich-rechtliche Dienstgeber (§ 1 Abs. 2), so treten 
an Stelle der Vertreter der Dienstgeber Vertreter 
der beteiligten Behörde oder Dienststelle. 

(6) Mit beratender St~mme können dem Inva­
lidenausschuß und dem Einstellungsausschuß ein 
Arzt des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 
.ein Vertreter der Arbeitsinspektion beigezogen 
w.erden. (Arbeitsinspektionsgesetz, BGBl. 
Nr. 194/1947.) 

(7) Die Zusammensetzung sowie der Wirkungs­
kreis des Invalidenausschusses und des Einstel­
lungsausschusses werden durch Verordnung näher 
geregelt. 

(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des 
Invalidenausschusses jene Vertreter der Dienst­
nehmer und Dienstgeber beizuziehen, die von 
der für den Verhandlungsfall in Betracht kom­
menden Interessenvertretung vorgeschlagen 
wurden. Betrifft der Verhandlungsgegenstand 
Dienstnehmer des Bundes, ist als Dienstgeber­
vertreter im Sinne des Abs. 2 lit. c ein Vertreter 
der Dienststelle beizuziehen. 

(4) Die im Abs. 2 lit. c, d und e genannten 
Mitglieder des Invalidenausschusses sowie die 
gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern sind vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung auf Grund 
von Vorschlägen der hiezu berufenen Interessen­
vertretungen auf die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen. 

(5) Je ein Vertreter der Dienstgeber ist von 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
von der Landwirtschaftskammer, je ein Ver­
treter der Dienstnehmer von der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und von der Land­
arbeiterkammer· vorzuschlagen. 

(6) Zur Erstattung von Vorschlägen bezüglich 
der Vertreter der Invaliden (Abs. 2 lit. d und e) 
sind diejenigen Vereinigungen berufen, die von 
diesen Personen nach den von der Vereinsbehörde 
genehmigten' Statuten zum Zwecke der Förde­
rung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Inter­
essen gebildet sind und die Tätigkeit im Bereiche 
des betreffenden Landesinvalidenamtes ausüben. 
Hinsichtlich der Auf teilung des Vorschlagsrech­
tes auf gleichartige Vereinigungen ist § 4 Abs. 2 
de~ Bundesgesetzes BGBl. Nr. 144/1946 sinn­
gemäß anzuwenden. Die Vereinigungen sind 
durch öffentliche Bekanntmachung auf die Aus­
übung des Vorschlagsrechtes aufmerksam· zu 
machen. 

(7) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die Mitglieder des Invalidenausschusses von 
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(8) Die Mitgliedschaft im Invalidenausschuß 
und im Einstellungsausschuß ist ein unbesoldetes 
Ehrenamt. Den Mitgliedern, die nicht öffentliche 
Bedienstete sind, gebührt der Ersatz der Reise­
auslagen. 

Ein s tell u n g s s c h ein und GI e i c h­
stellungsbescheinigung 

§ 13. (1) Personen, die ;illen Voraussetzung~n 
des § 2 Abs. 1 entsprechen, erhalten als Ausweis 
hierüber auf Ansuchen einen amtlich ausgefertig­
ten Einstellungsschein, worin außer dem Grade 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit auch alle 
sonstigen für die Art der Verwendung maß­
gebenden Umstände (Vorbildung, berufliche Aus­
bildung und Eignung, Ergebnisse der Berufs­
beratung) vermerkt werden. Einen Einstellungs­
schein erhalten auf Antrag auch Volksdeutsche, 
wenn sie den Voraussetzungen des § 2 Abs. 5 
entsprechen. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 9.) 

(2) Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2) erhalten als 
Ausweis eine amtliche Gleichstellungsbescheini­
gung, in der außer den im Abs. 1 angeführten 
Merkmale die Geltungsdauer der Gleichstellung 
zu vermerken ist. Eine solche Gleichstellungs­
bescheinigung erhalten ferner auch Volksdeutsche, 
wenn sie den Voraussetzungen des § 2 Abs. 6 
entsprechen. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 9.) 

Ausfertigung und Einziehung des 
Einstellungs s c h eine s und d er 
Gleichstellungsbescheinigung 

§ 14. (1) Ober das Ansuchen um Ausfertigung 
eines Einstellungsscheines hat das Landesinvali­
denamt zu entscheiden. Der Einstellungsschein 
ist von Amts wegen einzuziehen, wenn die Vor­
aussetzungen für die Ausfertigung (§ 13 Abs. 1) 
weggefallen sind. Die Gleichstellungsbescheini­
gungen sind vom Landesinvalidenamt auszufer-

\ 

ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum 
ansuchen, wenn eine der für ihre Bestellung 
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gege­
ben ist oder wenn sie die Pflichten ihres Amtes 
gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle nach 
Anhörung der Interessenvertretung, auf deren 
Vorschlag das Mitglied bestellt worden ist. 

(8) Die Mitgliedschaft im. Invalidenausscbuß 
ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern 
gebührt der Ersatz der notwendigen Fahrkosten 
und des nachgewiesenen Verdienstentganges. 

(9) Mit beratender Stimme können dem Inva­
lidenausschuß ein Arzt des öffentlichen Gesund­
heitsdienstes und ein Vertreter der Arbeitsinspek­
tion beigezogen werden. 

(10) Der Invalidenausschuß wird vom Vor­
sitzenden zu den Sitzungen einberufen. Die Ein­
ladungen sollen den Mitgliedern des Invaliden­
ausschusses spätestens acht Tage vor der Sitzung 
zugestellt werden. Für das Verfahren vor dem 
Invalidenausschuß gelten im übrigen die Bestim­
mungen des § 10 Abs. 5 sinngemäß. 

Ein s t e 11 u n g s s c h ein und GI e i c h­
stellungsbescheinigung 

§ 13. (1) Invalide (§ 2 Abs. 1 und 5) erhalten 
als Ausweis auf Antrag einen Einstellungsschein, 
in dem außer dem Grade der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit auch die sonstigen für die Art 
der Verwendung maßgebenden Umstände (Vor­
bildung, berufliche Ausbildung und Eignung, 
Ergebnisse der Berufsberatung) zu vermerken 
sind. 

(2) Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2 und 6) erhalten 
als Ausweis eine Gleichstellungsbescheinigung, in 
der außer den im Abs. 1 angeführten Merkmalen 
die Geltungsdauer der Gleichstellung zu vermer­
ken ist. 

§ 14. (1) Ober den Antrag auf Ausfertigung 
eines Einstellungsscheines hat das Landesinvali­
denamt zu entscheiden. Der Einstellungsscheinist 
von Amts wegen einzuziehen, wenn die Voraus­
setzung für die Ausfertigung weggefallen ist. 
Die Gleichstellungsbescheinigung ist vom Landes­
invalidenamt auszufertigen. Sie ist einzuziehen, 
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tigen. Sie sind einzuziehen, wenn die Voraus- wenn die Voraussetzungen für eine Gleichstellung 
setzungen für die Ausfertigung (§ 13 Abs. 2) nicht (§ 2 Abs. 2 und 6) nicht mehr gegeben sind. 
mehr gegeben sind. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I 
Z.10.) 

(2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs- (2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit der im Sinne dieses Bundesgesetzes fähigkeit der Invaliden im Sinne dieses Bundes-
begünstigten Personen ist maßgebend: gesetzes ist maßgebend: 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. ader 
Rentenbescheid des Landesinvalidenamtes; 

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der 
Rentenbescheid des Trägers der Unfallver­
sicherung; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der 
vom Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opfer­
fürsorgegesetzes ; 

d) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d, bei 
Blinden (~ 2 Abs. 1 letzter Satz) sowie 
bei den im § 2 Abs. 2 dritter Satz, Abs. 5 
und 6 angeführten Personen das im Er­
mittlungsverfahren einzuholende Gutachten 
eines ärztlichen Sachverständigen; die Vor­
schriften der §§ 7 und 19 des Kriegsopfer­
versorgungsgesetzes 1957 sind hiebei anzu­
wenden. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I Z. 10.) 

Arbeitsvermittlung 

§ 15. (1) Die Durchführung der Arbeitsvermitt­
lung für die nach § 2 begünstigten Personen 
obliegt den Arbeitsämtern. Diese haben dahin zu 
wirken, daß die begünstigten Personen auf solche 
Arbeitsplätze eingestellt werden, in denen sie 
trotz ihrer Gesundheitsschädigung vollwertige 
Arbeit zu leisten vermögen. Die Einstellung von 
begünstigten Personen bedarf der Zustimmung 
des Arbeitsamtes. Die Dienstgeber haben die zur 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht jeweils erfor­
derliche Zahl von begünstigten Personen unver­
züglich bei dem zustän'digen Arbeitsamt anzu­
sprechen. 

(2) Wenn ein Arbeitsplatz im Sinne des § 1 
Abs. 3 für die Einstellung begünstigter Personen 
vorbehalten ist, hat der Dienstgeber das Frei­
werden des vorbehaltenen Arbeitsplatzes dem 
Arbeitsamt binnen drei Tagen anzuzeigen. Wird 
ein vorbehaltener Arbeitsplatz neu geschaffen, 
ist dies vom Dienstgeber dem Arbeitsamt ohne 
Verzug anzuzeigen. Kann das Arbeitsamt auf den 
vorbehaltenen Arbeitsplatz eine begünstigte Per­
son nicht vermitteln, entfällt der Vorbehalt. 
Hierüber ist dem Dienstgeberauf Verlangen eine 
Bescheinigung auszustellen. 

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. ader 
Rentenbescheid des Landesinvalidenamtes; 

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der 
Rentenbescheid des Trägers der Unfallver­
sicherung; 

c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1lit. c der vom 
Amte der Landesregierung ausgestellte 
Rentenbescheid in Verbindung mit der 
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opfer­
fürsorgegesetzes ; 

d) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 letzer Satz 
der Blindenbeihilfenbescheid; 

e) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d und bei 
den im § 2 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 5 
und 6 angeführten Personen das im Ermitt­
lungsverfahren einzuholende Gutachten 
eines ärztlichen Sachverständigen; die Vor­
schriften des § 7 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 sind hiebei anzuwenden. 

.Arbeitsvermittlung 

§ 15. (1) Die Durchführung der Arbeitsver­
mittlung für die Invaliden (§ 2) obliegt den 
Arbeitsämtern. Diese haben dahin zu wirken, 
daß die Invaliden auf solche Arbeitsplätze ein­
gestellt werden, auf denen sie trotz ihrer Gesund­
heitsschädigung vollwertige Arbeit zu leisten ver­
mögen. 

(2) Wenn ein Arbeitsplatz im Sinne des § 1 
Abs. 4 für die Einstellung Invalider vorbehalten 
ist, hat· der Dienstgeber das Freiwerden des vor­
behaltenen Arbeitsplatzes dem Arbeitsamt binnen 
drei Tagen anzuzeigen. Kann das Arbeitsamt 
auf den vorbehaltenen Arbeitsplatz keinen Inva­
liden vermitteln, entfällt der Vorbehalt. Hier­
über ist dem Dienstgeber auf Verlangen eine 
Bescheinigung auszustellen. 
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A t.i s k u n ft s- und A n z e i g e p f I ich t 

§ 16. (1) Die Betriebe und Betriebsverbände 
(§ 1 Abs. 4) h~ben den zur Durchführung und 
Handhabung dieses Bundesgesetzes berufenen 
amtlichen Organen alle hiezu erforderlichen Aus­
künfte zu erteilen. 

(2) Ober die Beschäftigung der begünstigten 
Personen ist von jedem Dienstgeber, gegebenen­
falls vom Betriebsverband, ein den behördlichen 
Organen auf Verlangen vorzuweisendes Ver­
zeichnis zu führen, worin - außer den für die 
Pflichtzahl maßgebenden Unterlagen (§ 4) -
Beginn und Beendigung jedes solchen Dienst­
verhältnisses, Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit sowie die wesentlichen Daten des Ein­
stell ungsscheines (der Gleichstellungsbescheini­
gung) anzugeben sind. Eine Abschrift des Ver­
zeichnisses samt den für die Berechnung der 
Pflichtzahl (§ 4) und für die Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht (§ 5) maßgebenden Unter­
lagen ist am 1. Feber und 1. August jedes Jahres 
dem zuständigen Arbeitsamt einzusenden, das 
die Angaben zu überprüfen hat. (BGBL Nr. 146/ 
1950, § 1 Z. 8.) 

"-
(3) Die Auskunfts- und Anzeigepflicht der 

Dienstgeber im Sinne des § 1 Abs. 2 wird durch 
Verordnung geregelt. 

überwachung der Beschäftigung 

§ 17. (1) Die Einhaltung der Beschäftigungs­
pflicht nach § 1 wird von den Arbeitsämtern 
überwacht, die, soweit sich die überwachung auf 
die Wahrung der Rücksichten auf Leben und 
Gesundheit (§ 6) der im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Personen erstreckt, sich der 
Mithilfe der nach Art des Betriebes zuständigen 
Aufsichtsbehörde bedienen können. 

(2) Die überwachung der Einhaltung der 
Beschäftigungspflicht dur.eh Dienstgeber im Sinne 
des § 1 Abs. 2 wird durch Verordnung geregelt. 

Vorschreibung und Eintreibung 
der Ausgleichstaxe 

§ 18. (1) Allgemeine Weisungen über die Ent­
richtung und Bemessung der Ausgleichstaxe (§ 9 
Abs. 1 und 2) erläßt das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bei­
rates (§ 10 Abs. 2). (BGBL Nr. 165/1952, § 1 
Z.18.) 

(2) Die vorgeschriebenen Ausgleichstaxen 
werden im Verwaltungswege eingetrieben. Auf 
die Eintreibung finden die Bestimmungen des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1950 Anwen­
dung. (BGBL Nr. 172/1950.) 

Aus k u n f t s- und M eId e p fl ich t 

§ 16. (1) Die Dienstgeber hahen den zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes berufenen 
amtlichen Organen alle hiezu erforderlichen Aus­
künfte zu erteilen. 

(2) über die Beschäftigung der Invaliden ist 
von jedem Dienstgeber, gegebenenfalls vom Be­
triebsverband, ein den behördlichen Organen auf 
Verlangen vorzuweisendes Verzeichnis zu führen, 
in dem - außer den für die Berechnung der 
Pflichtzahl maßgebenden Unterlagen (§ 4) -
Beginn und Beendigung jedes solchen Dienstver­
hältnisses, Grad der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit sowie die wesentlichen Daten des Ein­
stellungsscheines (der Gleichstellungsbescheini­
gung) anzugeben sind. Eine Abschrift des Ver­
zeichnisses samt den für die Berechnung der 
Pflichtzahl (§ 4) und für die Erfüllung der Be­
schäftigungspflicht (§ 5) innerhalb eines Kalender­
jahres maßgeblichen Unterlagen ist bis zum 
1. Feber des darauffolgenden Jahres dem zustän­
digen Landesinvalidenamt einzusenden, das die 
Angaben zu überprüfen hat. Wird zugleich mit 
der Verzeichnisabschrift ein Auftrag auf Zuwei­
sung von Invaliden erteilt, hat das Landesinvali­
denamt diesen Auftrag ohne Verzug an da5 
zuständige Arb<:itsamt weiterzuleiten. 

(3) Die Auskunfts- und Meldepflicht des Bun­
des obliegt dem Bundeskanzleramt. 

überwachung der Beschäftigung 

§ 17. Das Landesinvalidenamt hat die Einhal­
tung der Beschäftigungspflicht nach § 1 Abs. 1 zu 
überwachen. Soweit sich die überwachung auf 
die Wahrung der Rücksicht auf Leben und 
Gesundheit (§ 6) der im Sinne dieses Bundes­
gesetzes beschäftigten Personen erstreckt, hat das 
Landesinvalidenamt das Arbeitsinspektorat oder 
die nach Art des Betriebes sonst zuständige 
Aufsichtsbehörde heranzuziehen. 

Eintreibung det Ausgleichstaxe 

§ 18. (1) Das Landesinvalidenamt hat die vor­
geschriebene Ausgleichstaxe einzutreiben. Auf die 
Eint:reibung finden die Bestimmungen des Ver­
waltungsvollstreckungsgesetzes 1950 Anwendung. 
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Verfahren 

§ 19. (1) über die binnen vier Wochen ein': 
zubringende Berufung gegen Bescheide eines 
Arbeitsamtes entscheidet der Invalidenausschuß 
beim Landesarbeitsamt (§ 12) endgültig. 

(2) Gegen Bescheide eines Invalidenausschusses 
beim Landesarbeitsamt in erster Instanz, ferner 
gegen Bescheide eines Landesinvalidenamtes und 
eines Einstellungsausschusses beim Landesinvali­
denamt steht die binnen vier Wochen einzu­
bringende Berufung an das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung offen. 

(3) Auf das Verfahren finden die Bestimmun­
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1950 Anwendung. (BGBI. Nr. 172/1950.) 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 20. Die zur Einholung von Auskünften (§ 16) 
befugten oder mit der überwachung (§ 17) 
betrauten oder sonst an der Durchführung dieses 
Bundesgesetzes beteiligten Organe sind zur 
Geheimhaltung der zu ihrer Kenntnis gelan­
genden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse ver­
pflichtet. 

Strafbestimmungen 

§ 21. Eine übertretung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund des­
selben erlassenen Verordnungen durch Dienst­
geber im Sinne des § 1 Abs. 1 stellt eine Verwal­
tungsübertret'ung dar und kann an dem Schuld­
tragenden, sofern die Handlung nicht unter eine 
strengere Strafbestimmung fällt, von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit .Geld bis zu 2500 S, im 

(2) Eine mit Bescheid vorgeschriebene Aus­
gleichstaxe kann nur binnen zwei Jahren, gerech­
net von dem Zeitpunkt an, in dem diese Vor­
schreibung keinem die Vollstreckbarkeit hem­
menden Rechtszug mehr unterliegt, eingetrieben 
werden. Diese Frist beginnt durch jede auf Ein­
treibung gerichtete Maßnahme des Landesinvali­
denamtes und durch die Gewährung von Zah­
lungserleichterungen jeder Art neu zu laufen. 

(3) Die Eintreibung im Verwaltungsweg oder 
im gerichtlichen Verfahren (§ 3 des Verwaltungs­
vollstreckungsgesetzes 1950) darf erst nach nach­
weisbarer Mahnung des Schuldners erfolgen. Der 
Verpflichtete hat die notwendigen, durch die 
jeweilige Mahnung und Exekutionsführung ver­
ursachten Barauslagen zu ersetzen. Diese Kosten 
sind zugleich mit der vorgeschriebenen Aus-

, gleichstaxe einzutreiben und fließen in den Aus­
gleichstaxfonds. 

(4) In Konkurs- und Ausgleichsverfahren ist 
die Ausgleichstaxe den sonstigen öff~ntlichen Ab­
gaben gleichzuhalten und nach den Vorschriften 
der Konkursordnung und der Ausgleichsordnung 
zu behandeln. 

Verfahren 

§ 19. (1) Auf das Verfahren finden die Vor­
schriften des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1950 und hinsichtlich des § 21 die Vor­
schriften des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 An­
wendung. 

(2) über Berufungen gegen Bescheide des 
Invalidenausschusses, des Landesinvalidenamtes 
und der Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt­
mannschaft) in Durchführung dieses Bundesgeset­
zes entscheidet der Landeshauptmann im admi­
nistrativen Instanzenzug endgültig. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 20. 
Text unverändert 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung 
durch das Landesinvalidenamt die Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung der Inva­
liden (§ 16 Abs. 2) nicht vorlegt oder wer in die 
Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Anga­
ben aufnimmt, begeht eine Verwaltungsübertre­
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
sofern die Handlung nicht unter eine strengere 
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Uneinbringlimkeitsfalle mit Arrest· bis zu vier 
Wochen, bestraft werden. Die Geldstrafen fließen 
in den Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1). (BGBl. 
Nr. 146/1950, § 1 Z. 9.) 

Unterstützende Mitwirkung der 
Kmter und der.Betriebsvertre­

tungen 

§ 22. (1) Alle öffentlichen Behörden, Ämter 
und Anstalten sind zur unterstützenden Mit­
wirkung bei der Durchführung und Handhabung 
dieses Bundesgesetzes verpflichtet. 

(2) In den Betrieben, in denen Betriebsvertre­
tungen der Dienstnehmer bestehen, haben sich 
diese auch um die Durchführung und Hand­
habung dieses Bundesgesetzes zu bemühen. Sind 
in einem Betriebe wenigstens fünf nach diesem 
Bundesgesetze begünstigte Personen beschäftigt, 
so hat die Betriebsvertretung der Dienstnehmer 
bei Beratung über Fragen der Durchführung und 
Handhabung dieses Bundesgesetzes einen Ver­
trauensmann der begünstigten Personen mit bera­
tender Stimme zuzuziehen. Diese Bestimmungen 
gelten sinngemäß auch für Betriebe und Dienst­
stellen aller Art, die unter § 1 Abs. 2 fallen. 

(3) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten 
des Vertrauensmannes der begünstigten Personen 
finden die Bestimmungen des § 15, § 16 Abs. 1, 2 
und 3 erster Satz und des § 17 des Betriebsräte­
gesetzes bzw. der in Ausführung des § 120 Abi>. 1, 
2 und 3 erster Satz und des § 121 des Land­
arbeitsgesetzes erlassenen landesrechtlichen Vor­
schriften sinngemäß Anwendung. (BGBl. Nr. 146/ 
1950, § 1 Z. 10.) 

Gebührenfreiheit 

§ 23~ Alle zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein­
gaben, Vollmachten und Zeugnisse sowie Urkun­
den über Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Für­
sorge im Sinne des § 10 Abs. 1 sind von bundes­
gesetzlich geregelten Gebühren, Verwaltungs­
abgaben sowie von Gerichts- und Justizverwal­
tungsgebühren befreit. (BGBl. Nr. 55/1958, Art. I 
Z. 11.) 

Wir k sam k ei t s beg i n n und V 0 11-
ziehung 

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz ist in seiner 
ursprünglichen Fassung am 1. Oktober 1946 in 
Wirksamkeit getreten; die durch die Novelle 
BGBl.Nr. 16/1948 eingetretenen Änderungen 

Strafbestimmung fällt, mit einer Geldstrafe bis 
zu 5000 S, im Uneinbringlichkeitsfalle mit Arrest 
bis zu zwei Women, zu bestrafen. Die Geld­
strafen fließen in den Ausgleichstaxfonds. 

Mi t wir k u n g bei der Dur c h f ü h run g 
des Gesetzes 

§ 22. (1) Alle Behörden, Ämter, Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind ver­
pflichtet, im Ermittlungsverfahren zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

(2) In den Betrieben, in denen Betriebsver­
tretungen der Dienstnehmer bestehen, haben sim 
diese auch um die Durmführung dieses Bundes­
gesetzes zu bemühen. Sind in einem Betrieb wenig­
stens fünf Invalide im Sinne dieses Bundesgeset­
zes beschäftigt, ist von diesen ein Vertrauens­
mann zu wählen. Die Betriebsvertretung der 
Dienstnehmer hat bei Beratung über Fragen der 
Durchführung dieses Bundesgesetzes den Ver-' 
trauensmann der Invaliden mit beratender 
Stimme zuzuziehen. 

(3) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten 
des Vertrauensmannes der Invaliden sind die 
Bestimmungen des § 15, § 16 Abs. 1, 2 und 3 
erster Satz und des § 17 des Betriebsrätegesetzes 
bzw. der in Ausführung des § 120 Abs. 1,2 und 3 
erster Satz und des § 121 des Landarbeitsgesetzes 
erlassenen landesrechtlichen Vorschriften sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) In Dienststellen des Bundes gelten die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 unter Zugrunde­
legung der Vorschriften des Bundes-Personal­
vertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, sinn­
gemäß. 

Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Einga­
ben, Vollmamten, Zeugnisse, Urkunden über 
Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Fürsorge im 
Sinne des § 10 Abs. 1 sowie Vermögensüber­
tragungen sind von bundesgesetzlich geregelten 
Gebühren, Verkehrsteuern und Verwaltungs­
abgaben befreit. 

(2) Der Ausgleichstaxfonds ist auch von den 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit. 
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sind am 16. Jänner 1948, die durch die Novelle 
BGBl. Nr. 146/1950 eingetretenen Änderungen 
am 13. August 1950 und die durch die Novelle 
BGBl. Nr. 165/1952 eingetretenen Änderungen 
am 2. September 1952 in Kraft getreten. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset:' 
zes in seiner ursprünglichen Fassung haben das 
Gesetz vom 1. Oktober 1920, StGBl. Nr. 459, 
über die Einstellung und· Beschäftigung Kriegs­
beschädigter (Invalidenbeschäftigungsgesetz) in 
der Fassung des BGBl. Nr. 69 vom Jahre 1928 
(Text vom Feber 1928) und des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1931, BGBl. Nr. 384, die 
hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen, 
die Verordnung über die Beschäftigung Schwer­
beschädigter in der Ostmark vom 23. Jänner 
1940 (Deutsches RGBl. I S. 234) und die Dritte 
Verordnung über die Verlängerung der Geltungs­
dauer des Invalidenbeschäftigungsgesetzes vom 
25. November 1942 (Deutsches RGBl. I S. 664) 
ihre Geltung verloren. . 

(3) Die Geltung der bis 1. Oktober 1946 
ausgestellten Einstellungsscheine und Gleichstel­
lungsbescheinigungen ist mit dem Ablauf des 
31. März 1947 erloschen. -

(4) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 5 dieses 
. Bundesgesetzes ist das Bundeskanzleramt, mit der 
Vollziehung des § 23 ist hinsichtlich der Befreiung 
von den Bundesverwaltungsabgaben das Bundes­
kanzleramt, hinsichtlich der Befreiung von den 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren das 
Bundesministerium für Justiz und hinsichtlich 
der Befreiung von den sonstigen bundesgesetzlich 
geregelten Gebühren das Bundesministerium für 
Finanzen betraut. Im übrigen ist mit der Voll­
ziehung dieses Bundesgesetzes das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung betraut. (BGBl. 
Nr. 55/1958, Art. I Z. 12.) 

Artikel III 

o b erg a n g s- und S chi u ß b e s t i m­
mungen 

§ 24. (1) Die Bestimmungen der Artikel II 
und UI treten mit 1. Juni 1970 in Kraft; sie 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 1989 außer 
Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes verlieren folgende Vorschriften ihre Geltung: 

a) Das Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBl. 
Nr. 21, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 55/1958 sowie der Kundmachung 
des Bundeskanzleramtes BGBl. Nr. 266/ 
1969; 

b) die 1. Durchführungsverotdnung zum 
Invalideneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 74/ 
1947, in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr.33/1948. 

(3) Auf Zeiträume, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes liegen, sind die im Abs. 2 
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angeführten Rechtsvorschriften nach Maßgabe 
der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Vor­
schriften über die Behärdenzuständigkeit und den 
Instanzenzug anzuwenden. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes wird der gemäß § 10 Abs. 1 des Invaliden­
einstellungsgesetzes 1953 bestehende Ausgleichs­
taxfonds aufgelöst. Sein Vermögen einschließlich 
sämtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten 
geht auf den durch § 10 Abs. 1 dieses Bundes­
gesetzes errichteten Ausgleichstaxfonds über. 

(5) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf das 
Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 21, 
Bezug genommen ist, tritt an die Stelle dieses 
Hinweises der Hinweis auf das vorliegende Bun­
desgesetz. 

§ 25. (1) Die bis einschließlich 31. Mai 1970 
ausgefertigten Einstellungsscheine und Gleich­
stellungsbescheinigungen behalten auch nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre Gültig­
keit. Das gleiche gilt für die vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung bis einschließlich 
31. Mai 1970 bewilligten Abänderungen der 
Pflichtzahl mit der Maßgabe, daß an Stelle der 
Zahlen 15, 25 und 30 die Zahlen 20, 30 und 35 
zu treten haben. 

(2) Die Schutzbestimmungen gemäß § 8 bleiben 
jenen Invaliden gewahrt, die in Betrieben 
beschäftigt sind, die gemäß § 1 ab 1. Juni 1970 
nicht mehr der Beschäftigungspflicht unterliegen. 

(3) Betriebe, die mit Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes der Beschäftigungspflicht nicht mehr 
unterliegen, haben die Verzeichnisabschrift (§ 16 
Abs. 2) für die ersten fünf Monate des Jahres 
1970 bis zum 1. Feber 1971 einzusenden. 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmung des Artikels I 
(Verfassungsbestimmung) die Bundesregie­
rung; 

b) hinsichtlich der Bestimmung des § 1 Abs. 6 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 4 Abs. 3 
lit. d letzter Satz 'der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun­
gen; 

d) hinsichtlich der Bestimmungen des § 16 
Abs. 3 und des § 23 Abs.1, soweit sie 
Verwaltungsabgaben betreffen, der Bundes­
kanzler; 

e) hinsichtlich der Bestimmungen des § 18 
Abs. 2 bis 4 und des § 23 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz; 

f) hinsichtlich der Bestimmungen des § 23 
Abs. 1, soweit sie bundesgesetzlich geregelte 
Gebühren und Verkehrsteuern betreffen, 
der Bundesminister für Finanzen und 

g) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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